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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

In der Differenzbereinigung des BÜPF lag der Ball zu Beginn der Frühjahrssession 2016
beim Nationalrat. Unter den verbleibenden Streitpunkten waren die Frage, ob ein
bestimmtes Vorgehen bei der Feststellung von Sicherheitslücken in
Überwachungssystemen im Gesetz geregelt werden soll, und jene, ob GovWare durch
eine zentrale Bundesstelle beschafft und zertifiziert werden soll, am wenigsten
kontrovers. Beide Regelungen waren ursprünglich vom Nationalrat in die Vorlage
aufgenommen worden. Nachdem sie im Ständerat allerdings nicht auf Gegenliebe
gestossen waren, liess der Nationalrat die Bestimmungen fallen und schloss sich in
diesen Punkten auf Antrag seiner Kommission diskussionslos dem Beschluss des
Ständerates an. Dagegen sorgten die Aufbewahrungsfrist für Randdaten des Post- und
Fernmeldeverkehrs sowie die Frage, ob solche Daten zwingend in der Schweiz gelagert
werden müssen, für weit mehr Zündstoff. Während die Mehrheit der RK-NR in der
Fristfrage einlenken und die Aufbewahrungsfrist für Randdaten bei sechs Monaten
belassen wollte, setzte sich eine Kommissionsminderheit um Andrea Geissbühler (svp,
BE) für das Festhalten am letzten nationalrätlichen Beschluss ein. Die hier vorgesehene
zwölfmonatige Frist, wie sie auch im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
vorgesehen war, sei für die erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wichtig,
so das Hauptargument für die Fristverlängerung. Die Gegner führten dagegen vor allem
den Persönlichkeitsschutz ins Feld. Seit der Verabschiedung der bundesrätlichen
Botschaft sei in dieser Frage etwas Entscheidendes passiert, führte Bundesrätin
Sommaruga im Nationalrat aus, nämlich die Ungültigkeitserklärung der europäischen
Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch den EuGH, worauf viele europäische
Staaten die Vorratsdatenspeicherung ganz ausgesetzt oder die entsprechenden Fristen
verkürzt hätten. Obwohl das Urteil für die Schweiz nicht bindend ist, sei der Bundesrat
zum Schluss gekommen, die Vorteile einer Fristerhöhung könnten die dadurch
ausgelöste politische Unruhe nicht aufwiegen, weshalb der Bundesrat nun beantrage,
die Frist vorerst bei sechs Monaten zu belassen. Eine Ratsmehrheit von rund zehn
Stimmen stimmte schliesslich bei allen Anträgen betreffend die Aufbewahrungsfrist von
Randdaten des Post- und Fernmeldeverkehrs gemäss der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat, womit die Frist auf sechs Monate festgesetzt wurde. Zum Schluss der
Beratung wurde in der grossen Kammer darüber gestritten, ob Anbietern von
Fernmeldediensten im Gesetz explizit vorgeschrieben werden soll, die Randdaten des
Fernmeldeverkehrs in der Schweiz aufzubewahren. Auch diese Bestimmung war vom
Nationalrat in den Entwurf eingefügt und anschliessend vom Ständerat wieder
gestrichen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte dem Rat Festhalten, während
eine Minderheit dafür plädierte, dem Beschluss des Ständerates zu folgen und den
Aufbewahrungsort der Daten nicht im Gesetz festzuschreiben. Der
Minderheitssprecher Karl Vogler (csp, OW) bezeichnete diese Vorschrift als unnötig, da
jedes Unternehmen, das in der Schweiz seine Dienste anbiete, das schweizerische
Recht und damit auch das schweizerische Datenschutzrecht beachten müsse und eine
solche Regelung daher nichts an der Verantwortlichkeit der Anbieter ändere. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gehe es auch darum, keine „obligatorisch-
protektionistische Swissness-Vorschrift“ für die Schweizer Telekombranche zu
schaffen. Pointierte Schützenhilfe bot u.a. der Sprecher der Grünliberalen Fraktion,
Thomas Weibel (glp, ZH), indem er der Mehrheit „die realitätsfremde Erwartung, dass
Bits und Bytes die Schweiz nicht verlassen können“ attestierte. Weitere Bedenken
bestanden überdies darin, dass die zuständigen Behörden den tatsächlichen
Speicherort der Daten gar nicht kontrollieren könnten sowie in der
Verhältnismässigkeit; es gebe noch weitere, je nach Ansicht sogar noch sensiblere
Daten – zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsdaten –, die auch
nicht in der Schweiz gespeichert sein müssten. Während sich die Ratsmitte mit
Ausnahme von drei Abweichlern aus den CVP- und FDP-Fraktionen von diesen
Argumenten überzeugt zeigte, stimmten sowohl der linke als auch der rechte Pol dem
Mehrheitsantrag zu. Mit 114 zu 72 Stimmen bei drei Enthaltungen hielt die grosse
Kammer somit an der Pflicht, Fernmeldedaten in der Schweiz aufzubewahren, fest.

Mit dieser verbleibenden Differenz und einigen unumstrittenen redaktionellen
Anpassungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat. Dort sprach sich nur eine
Minderheit von 17 Stimmen für die vom Nationalrat beschlossene Verpflichtung aus. Die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK
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deutliche Ratsmehrheit von 25 Stimmen folgte dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und lehnte die – in den Worten von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR)
„Scheinsicherheit“ schaffende – Bestimmung ab.

Vor dem nächsten Zug des Nationalrates kehrten sich die Mehrheitsverhältnisse in der
vorberatenden RK-NR um. Es war nun die Mehrheit, welche sich gegen die zwingende
Datenspeicherung in der Schweiz aussprach, und die Minderheit, die nach wie vor das
Festhalten an der Bestimmung beantragte. Minderheitssprecher Franz Grüter (svp, LU)
liess verlauten, sein Referendumskomitee stehe bereits in den Startlöchern und erhalte
sicherlich Schub, wenn die Vorratsdatenspeicherung im Ausland erlaubt werde.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich erstaunt über die Bedeutung, die dieser Frage
plötzlich beigemessen werde; man habe „das Gefühl, es würde hier fast um Leben und
Tod gehen.“ Auf beiden Seiten wurden dieselben Argumente wie in der letzten
Diskussion wieder aufgewärmt und dieselbe Allianz aus Grünen, SP und SVP setzte sich
mit 84 zu 73 Stimmen durch, wobei sich 35 Ratsmitglieder der Stimme enthielten, 31
davon allein aus der SP-Fraktion. Damit ging die Vorlage an die Einigungskonferenz.

Mit denkbar knapper Mehrheit, mit 13 zu 12 Stimmen, entschied die Einigungskonferenz,
der Variante des Ständerates zu folgen und die umstrittene Bestimmung zu streichen.
Der Ständerat, dem auch kein anderslautender Antrag vorlag, stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz stillschweigend zu. Im Nationalrat hingegen lag ein Antrag Grüter
auf Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz vor und die Debatte entwickelte
sich zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesetzesvorlage als Ganzes. Mit 151 zu 28
Stimmen bei 13 Enthaltungen sprach sich schliesslich auch die grosse Kammer deutlich
für den Antrag der Einigungskonferenz aus und rettete das Projekt vor dem Scheitern.
Von den vormals vehementen Verfechtern der nun fallen gelassenen Verpflichtung,
Randdaten des Fernmeldeverkehrs zwingend und ausschliesslich in der Schweiz zu
speichern, stimmte nun die grosse Mehrheit in den Reihen der SP- und SVP-Fraktionen
dem Gesetz zu. Allein die Grüne Fraktion stellte sich bis zuletzt geschlossen dagegen. In
der Schlussabstimmung am 18. März 2016 wurde das BÜPF im Nationalrat mit 160 zu 23
Stimmen bei 12 Enthaltungen und im Ständerat mit 41 zu 4 Stimmen angenommen. 1

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Die im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG) (11.3359),
die eine nichtdiskriminierende E-Government-Lösung für Landwirte forderte, wurde
vom Ständerat im Berichtjahr abgelehnt. Graf-Litscher wollte eine Open-Source-
Plattform einführen, um Ungleichbehandlung aufgrund von Browserinkompatibilitäten
zu verhindern: Je nachdem, welcher Internetbrowser verwendet wird, funktioniert die
verwendete Software ev. nicht. Das bundesrätliche Argument, dass dies
unverhältnismässig teuer sei, verfing im Berichtjahr in der kleinen Kammer. Die Motion
Weibel (glp, ZH) (11.3379), welche auf eine Nutzung und Förderung von Open-Source-
Software in der Bundesverwaltung zielte, wurde abgeschrieben und eine weitere Motion
Graf-Litscher (11.4122), die unter Einsatz von Open-Source-Software die Einführung
eines Geschäftsprozessmanagements gefordert hätte, wurde zurückgezogen. Eine
Motion Glättli (gp, ZH) (13.3628), welche eine digitale Nachhaltigkeit bei der Einführung
von Software-Lösungen für die Geschäftsverwaltung fordert, d.h. vollständigen Zugang
der Bundesverwaltung zum Quellcode einer Software sowie den Besitz der
Urheberrechte über dieselbe, wurde im Berichtjahr im Plenum noch nicht behandelt. 2

MOTION
DATUM: 13.03.2013
MARC BÜHLMANN

Diskussionslos überwies der Nationalrat in der Frühlingssession 2015 ein Postulat von
Balthasar Glättli (gp, ZH). Der Zürcher Grüne fordert die Prüfung einer allfälligen
Revision des Finanzhaushaltgesetzes, in welchem neu die Erlaubnis der Freigabe von
Quellcodes durch den Bund explizit gemacht werden soll. Konkret will Glättli, dass vom
Bund selber entwickelte und ergo von den Steuerzahlerinnen und -zahlern finanzierte
Software der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Nicht nur andere
Verwaltungsstellen, sondern auch die Allgemeinheit könnte so von dieser Open Source
Software profitieren. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates, lehnte
aber gleichzeitig eine Motion (14.4199) von Thomas Weibel (glp, ZH) ab, mit welcher die
Freigabe von Quellcodes gesetzlich geregelt werden soll. Die Regierung verwies in ihrer
Antwort zur Motion auf das Postulat Glättli und führte aus, dass man zuerst prüfen
wolle, unter welchen Umständen welche Quellcodes veröffentlicht werden können. In
der Folge zog der Motionär seinen Vorstoss zurück. Die Abklärung des

POSTULAT
DATUM: 20.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Handlungsbedarfs war schon in einem 2014 überwiesenen Postulat von Edith Graf-
Litscher (sp, TG) gefordert worden. 3

Wohl auch, weil der Bundesrat die Annahme des Postulats Weibel empfahl, wurde es in
der Herbstsession von der grossen Kammer stillschweigend überwiesen. Thomas Weibel
(glp,  ZH) möchte mit seinem Vorstoss vom Bundesrat in einem Bericht aufgezeigt
haben, welche Abhängigkeiten von IT-Anbietern bestehen und wie hoch das damit
verbundene Risiko bei IT-Beschaffungen ist. Weibel nahm Bezug auf seine eigene
Interpellation (Ip. 15.3943), die gezeigt habe, dass viele Informatikaufträge des Bundes
ohne öffentliche Ausschreibung vergeben würden. Es sei aufzuzeigen, inwiefern
Ausschreibungen, die Lizenzen von einem Hersteller fordern, Abhängigkeiten schaffen
oder aber den Wettbewerb auf bestimmte Produkte einschränken. 4

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
MARC BÜHLMANN

Anfang Mai lag der Bericht zum Postulat Weibel (glp, ZH) vor, das vom Bundesrat eine
Einschätzung des Risikos bei IT-Beschaffungen verlangt hatte. Die zentrale Frage nach
der Höhe der Mehr- oder Minderkosten bei IT-Beschaffungen der Bundesverwaltung
aufgrund einer Abhängigkeit von IT-Anbietern konnte der Bundesrat allerdings nicht
beantworten. Ein Preisvergleich zwischen den marktmächtigen, vom Bund gewählten
Leistungserbringenden und den übrigen Anbietern sei aufgrund mangelnden
Wettbewerbs nicht möglich. Als Hilfsgrösse könne die Beschaffungsstatistik
herangezogen werde, die zeige, dass 2017 rund 10 Prozent aller Beschaffungen des
Bundes auf IT- und Telekommunikationsmittel entfielen. Die umsatzstärksten Firmen,
mit denen der Bund Verträge abgeschlossen habe, seien Acceleris, Atos, Business IT,
Elca, Global IT, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, RUAG, SAP, SoftwareONE, SPIE ICS
und Swisscom, wobei Umsatzstärke nicht zwingend Abhängigkeit impliziere. Allerdings
seien der Bund wie auch Privatunternehmen in einzelnen Bereichen sehr wohl von IT-
Unternehmen mit Monopolstellung abhängig. Diese Abhängigkeit könne nicht beziffert
werden. Es sei aber zu berücksichtigen, dass die Zusammenarbeit mit marktmächtigen
Unternehmen durchaus auch Vorteile haben könne, etwa wenn ein Produkt bereits
praxiserprobt sei und aufgrund seiner Verbreitung über die gesamte Lebensdauer
günstiger sei als eine individuell entwickelte Lösung. Der Bericht schliesst mit
Handlungsempfehlungen: Bevor eine Beschaffung getätigt werde, müsse eruiert
werden, ob eine Ausschreibung nötig sei oder ob der Bedarf bundesintern abgedeckt
werden könne. Dies verlange eine bundesweite, transparente Übersicht aller
Beschaffungen sowie IT-Expertise beim Bund selber. Um das Klumpenrisiko zu senken,
sei es zudem ratsam, mehrere Anbieter zu engagieren (z.B. für Wartung, Support,
Erstellung von Hardware und Software). 5

BERICHT
DATUM: 01.05.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Eine Studie zeigte 2015 auf, dass die Fraktionsgeschlossenheit in den letzten rund 30
Jahren in der Schweiz auch aufgrund einer Professionalisierung der Parteien
zugenommen hatte. Am deutlichsten haben sich dabei die Polparteien SP und SVP, aber
auch die FDP diszipliniert. Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Parlamenten sei
die Fraktionsdisziplin in der Schweiz aber nach wie vor gering.
In den Medien wurde die Studie breit aufgenommen. Das St. Galler Tagblatt wusste zu
berichten, dass die Fraktionen Regeln einführten, um die Fraktionsdisziplin zu erhöhen.
Bei der FDP würden etwa Geschäfte als strategisch erklärt, was für die
Fraktionsmitglieder bedeute, dass entweder mit der Mehrheit gestimmt oder sich der
Stimme enthalten werden müsse. Auch die CVP und die BDP würden solche Regeln
kennen, wobei eine Zweidrittelmehrheit (bei der BDP eine einfache Mehrheit)
bestimme, ob ein Geschäft strategisch sei. Bei den Polparteien gebe es keine solche
Regeln, sie stimmten «naturgemäss» geschlossener, oder der soziale Druck oder
allenfalls persönliche Gespräche mit potenziellen Abweichlern würden hier reichen. 
Allerdings beschrieb der «Blick» einen Vorfall, bei dem ein SVP-Parlamentarier von
Fraktionschef Adrian Amstutz (BE) im Parlament lautstark in die Schranken gewiesen
worden sei, weil er als einziger anders als die Fraktion abgestimmt habe. Das
Boulevardblatt zitierte einen Passus im Fraktionsreglement der Volkspartei, nach dem
Mitglieder, die den Interessen der SVP zuwiderhandelten, ausgeschlossen würden. Bei
den Grünen wiederum herrsche der Grundsatz, dass eine abweichende Position
vorgängig transparent gemacht werde, kommentierte die Aargauer Zeitung.  

Mitte Oktober 2017 wertete der «Blick» aus, wie häufig Nationalrätinnen und

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.10.2017
MARC BÜHLMANN
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Nationalräte von der Fraktionsmeinung abweichen. Wenig überraschend waren dies
jene Parlamentarierinnen und Parlamentarier, deren Partei zu klein war für eine eigene
Fraktion. So wies die Analyse Marianne Streiff-Feller (evp, BE; bei 78.5% der
Abstimmungen gleicher Meinung wie die Fraktion) und Maja Ingold (evp, ZH; 80%), die
als EVP-Mitglieder der CVP-Fraktion angehören, sowie Roberta Pantani (lega, TI; 88.2%),
die sich als Lega-Mitglied der SVP-Fraktion angeschlossen hatte, als häufigste
Abweichlerinnen aus. Interessanterweise fanden sich unter den Top 10 auch fünf FDP-
Mitglieder. Allerdings stimmten Walter Müller (fdp, SG: 89.4%), Hans-Ulrich Bigler (fdp,
ZH; 89.5%), Philippe Nantermod (fdp, VS: 89.9%), Hans-Peter Portmann (fdp, ZH: 91.4%)
und Bruno Pezzatti (fdp, ZG: 91.7%) noch immer bei 9 von 10 Abstimmungen wie die
Mehrheit ihrer Fraktion. Abweichler seien wichtig, so der «Blick», weil mit ihnen
Allianzen über die Parteigrenzen hinweg geschmiedet würden. Unter den zehn
fraktionstreusten Parlamentsmitgliedern fanden sich je vier GLP-Mitglieder (Tiana
Angelina Moser, ZH: 99.7%; Beat Flach, AG: 99.6%; Thomas Weibel, ZH: 99.5% und
Kathrin Bertschy, BE: 99.5%) sowie fünf SP-Mitglieder (Martin Naef, ZH: 99.5%; Claudia
Friedl, SG: 99.5%; Martina Munz, SH: 99.4%; Silvia Schenker, BS: 99.4% und Yvonne Feri,
AG: 99.4%). Sie alle stimmten – wie auch Sibel Arslan (basta, BS: 99.4%) von der Fraktion
der Grünen – in mehr als 99 von 100 Abstimmungen wie die Mehrheit ihrer Fraktionen. 6

Aussenpolitik

Entwicklungspolitik

Au mois de mars 2019, le Conseil national a accepté le postulat déposé par Thomas
Weibel (pvl, ZH) pour une approche basée sur des analyses factuelles et des études
d'efficacité en vue d'une meilleure planification stratégique dans le cadre de
l'élaboration du message sur la coopération internationale 2021-2024 (Coopération
internationale. Approches fondées sur des bases factuelles et études d'efficacité).
Le Conseil fédéral s'était au préalable également exprimé en faveur de l'acceptation du
postulat.

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
AUDREY BOVEY

Im Dezember 2018 reichte Nationalrat Thomas Weibel (glp, ZH) ein Postulat mit dem
Titel «Evidenzbasierte Ansätze und Wirksamkeitsstudien in der internationalen
Zusammenarbeit» ein. Damit wollte er den Bundesrat beauftragen, in der kommenden
Botschaft zur Strategie der IZA 2021-2024 zu ermitteln, inwiefern evidenzbasierte
Ansätze und Wirksamkeitsstudien zur strategischen Planung und Priorisierung von
Projekten sowie zur internen Aus- und Weiterbildung genutzt werden könnten. Weibel
führte in seiner Begründung an, dass Länder wie die USA, Grossbritannien und
Deutschland ihre Entwicklungszusammenarbeit bereits seit längerem anhand der
wissenschaftlichen Evidenz ausrichteten. Zudem hätten DEZA und EDA in der
Vergangenheit positive Erfahrungen mit Wirkungsstudien gemacht. 
Der Bundesrat machte in seiner Stellungnahme klar, dass er die Förderung
evidenzbasierter Ansätze in der Botschaft zur IZA befürworte. Die Analyse von
Kausalitätsbeziehungen und der Kostenwirksamkeitsvergleich von Projekten seien
wichtige Instrumente, um strategische Entscheide treffen zu können.
Dementsprechend beantragte er die Annahme des Postulats. 
In der Frühlingssession 2019 nahm der Nationalrat das Postulat stillschweigend an. 
Mit der Publikation der Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit
2021-2024 im Februar 2020 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats,
da die Forderung des Antrags damit erfüllt worden sei. Der Nationalrat hiess diesen
Antrag in der Sommersession 2020 gut. 7

POSTULAT
DATUM: 15.06.2020
AMANDO AMMANN
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geldpolitik

In der Frühlingssession befasste sich der Nationalrat nach 2013 (Postulat Schwaab)
erneut mit der Online-Währung Bitcoin. Das Postulat Weibel (glp, ZH) wollte vom
Bundesrat wissen, welche Chancen die Online-Währung für den Finanzplatz darstelle
und was dagegen spreche, Bitcoins wie Fremdwährungen zu behandeln. Zudem solle
der Bericht aufzeigen, ob und welche regulatorischen Anpassungen im Zusammenhang
mit der Online-Währung nötig seien. Der Bundesrat beantragte die Annahme des
Postulats. Das Begehren wurde einstimmig überwiesen. 8

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
FABIO CANETG

In Erfüllung des Postulats Schwaab (sp, VD) und des Postulats Weibel (glp, ZH)
publizierte der Bundesrat im Juni 2014 einen Bericht, der die Chancen und Risiken der
Online-Währung Bitcoin evaluiert. Bezüglich seiner Funktion als Zahlungsmittel wurde
dem Bitcoin sowohl gegenwärtig als auch in näherer Zukunft keine grosse Bedeutung
beigemessen. Gemäss dieser Einschätzung sind die Auswirkungen der virtuellen
Währung auf den Zahlungsverkehr und die Finanzstabilität nur sehr gering. Ein
grösseres Risiko besteht laut Bericht für einzelne Nutzer des Bitcoin, einerseits durch
die Ausbildung von Spekulationsblasen und andererseits durch die Verwendung dieser
Währung zwecks Verüben von Vermögensdelikten. Ganz generell hielt der Bericht fest,
dass der Bitcoin für eine Vielzahl von kriminellen Handlungen verwendet werden könne
und die strafrechtliche Verfolgung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten
aufgrund der dezentralen Organisationsstruktur der virtuellen Währung erschwert sei.
Um dieser Gefahr zu begegnen, setzte der Bundesrat zum einen auf eine
länderübergreifende Kooperation, zum anderen auf eine erhöhte Selbstverantwortung
des einzelnen Konsumenten. Der Bericht hielt jedoch auch fest, dass sich die
Verwendung des Bitcoin nicht in einem rechtsfreien Raum befindet, sondern je nach
ihrer Art und Weise unter das Obligationenrecht, das Geldwäschereigesetz oder die
Finanzmarktgesetze fällt. 
Angesichts dieser Tatsache und der momentan noch relativ geringen Bedeutung der
virtuellen Währung Bitcoin sieht der Bundesrat laut Bericht keinen Handlungsbedarf
und will sich darauf beschränken, die künftige Entwicklung im Auge zu behalten. 9

BERICHT
DATUM: 25.06.2014
NICO DÜRRENMATT

Die Antwort des Bundesrats auf das Postulat Weibel (glp, ZH) zur Online-Währung
Bitcoin erfolgte im Rahmen eines Berichts, der im Auftrag eines 2013 überwiesenen
Postulats Schwaab (sp, VD) verfasst wurde. 10

POSTULAT
DATUM: 25.06.2014
NICO DÜRRENMATT

Landwirtschaft

Lebensmittel

Le national traite de l'initiative pour des aliments équitables sur laquelle la population
sera amenée à voter en septembre 2018. Tout comme le Conseil fédéral, une majorité
de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
appelle à ne pas soutenir cette initiative provenant des rangs des Verts. Bien que
sensible aux causes défendues par le texte d'initiative, le rapporteur francophone de la
commission, le député vaudois Olivier Feller (plr, VD), justifie cette décision par la
complexité de la mise en place d'un système de contrôle qui permettrait de certifier de
la durabilité ainsi que de l'équité des aliments produits à l’étranger. De plus, la mise en
œuvre de cette initiative exigerait certainement d'accorder de nouvelles subventions
fédérales afin d'aider la production locale et saisonnière ainsi que pour répondre aux
exigences du travail équitable. Olivier Feller précise également que les partenaires
commerciaux de la Suisse pourraient déposer plainte auprès de l'OMC, pouvant ainsi
entraîner diverses mesures de rétorsion. A cela s'ajoute le fait que les citoyens et
citoyennes ont accepté d'inscrire dans la Constitution le principe de sécurité
alimentaire; un principe qui veut promouvoir des échanges commerciaux
transfrontaliers axés sur le développement durable. Une minorité de la commission est
de l'avis qu'il est nécessaire d'accepter l'initiative, comme défendue par le député
Louis Schelbert (verts, LU), qui précise que le comité d'initiative se serait également
contenté d'un contre-projet indirect – une considération balayée en commission par 13
voix contre 11 et 1 abstention. La CER-CN recommande finalement de rejeter le contre-

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.2017
KAREL ZIEHLI
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projet direct Jans (ps, BS); un contre-projet formulé de telle sorte que les produits
issus d'un commerce durable et équitable soient privilégiés et non, comme suggéré par
l'initiative, exigés. Sur ce point, les initiants et les adversaires ne sont pas d'accord, les
premiers considérant que l'initiative vise à avantager une certaine gamme de produits.
Le députés Jans précise que le contre-projet a l'avantage de ne pas renchérir le prix
des aliments importés – comme redouté dans le cas d'une acceptation de l'initiative –
mais au contraire de baisser les prix des produits durables, en abaissant les barrières
douanières pour ces aliments pour autant qu'ils ne soient pas produits en même temps
en Suisse. Le parlementaire bâlois estime, de plus, que cela ne va pas à l'encontre des
accords commerciaux, comme argumenté par la majorité de la commission. 
Lors des prises de position des différents groupes, Céline Amaudruz (udc, GE), pour
l'UDC, déclare que son groupe ne soutiendra ni l'initiative ni le contre-projet,
l'inscription du principe de sécurité alimentaire étant, d'une part, suffisant à leurs yeux
et les acteurs économiques remplissant, d'autre part, déjà la tâche consistant à
proposer aux consommateurs des aliments durables et équitables; une position
également partagée par le PBD, le PLR et le PDC. Le représentant de ce dernier, le
député Leo Müller (pdc, LU), ajoute qu'il serait dommageable pour la paysannerie suisse
de ne plus pouvoir se distinguer, en matière de qualité des produits, des aliments
importés si ceux-ci doivent respecter les mêmes normes. De plus, le PDC redoute une
augmentation du tourisme d'achat ainsi que la question sous-jacente qui se pose: les
importations de privés doivent-elles également respecter cette législation? Le groupe
démocrate-chrétien insiste finalement sur le fait qu'il leur est important de laisser le
consommateur et la consommatrice libre de décider d'eux-mêmes ce qu'ils veulent
acheter. Les verts-libéraux soutiennent, quant à eux, le contre-projet Jans, ceux-ci
préférant un système incitatif à un système protectionniste. Le PS donne la liberté de
vote, le groupe étant divisé sur cette question, comme admis par la députée Prisca
Birrer-Heimo (ps, LU). Celle-ci, représentante des voix critiques au sein de son groupe,
redoute que les standards suisses de production des aliments ne baissent à cause de la
pression provenant du respect des normes suisses pour l'import – des normes élevées
en comparaison internationale, même si, selon la députée lucernoise, l'agriculture
suisse utilise énormément de pesticides et d'intrants chimiques comparé à d'autres
pays. Finalement, elle redoute une hausse des prix généralisée en cas d'acceptation de
l'initiative, une situation qui serait difficilement tenable pour les populations les plus
vulnérables. C'est pour cela qu'elle appelle à soutenir le contre-projet Jans, qui évite
un certain nombre de problèmes. Matthias Aebischer représente, quant à lui, l'aile du
PS soutenant l'initiative en plus du contre-projet. Etant membre du comité de soutien à
l'initiative et auteur d'une motion voulant interdire l'importation de produits
alimentaires issus d'animaux maltraités – motion finalement rejetée par le Conseil des
Etats – il estime que l'initiative vise une amélioration de la situation actuelle et ne
cherche pas une interdiction totale de l'importation de produits ne respectant le droit
environnemental, international ou encore les droits de l'Homme. Pour le député
bernois, le mot «grundsätzlich» (traduit dans la version française du texte d'initiative
par: «de manière générale») – qui apparaît dans l'alinéa 2 du texte et qui peut être
compris en allemand comme contraignant ou non – donne une marge de liberté dans
l'interprétation de l'initiative et dans son application concrète: la Confédération doit,
en règle générale, garantir que les produits importés respectent les standards suisses.
Le groupe des verts-libéraux critique, lui, les mesures protectionnistes qui sous-
tendent l'initiative mais défend les préoccupations majeures du texte. Thomas Weibel
(pvl, ZH) est, en outre, convaincu que celles-ci pourraient être abordées sans
contrevenir aux règles de l'OMC, lui qui propose d'orienter les incitations sur des taxes
sur le CO2 plutôt que sur des mesures protectionnistes. Il propose donc de soutenir le
contre-projet Jans mais de rejeter l'initiative. 
Lors de la présentation plus exhaustive de l'initiative, les verts insistent encore une fois
sur la compatibilité du texte avec les accords de l'OMC, ainsi que sur le besoin de
cohérence entre la législation nationale – qui reflète la volonté des citoyens et
citoyennes (l'interdiction des usines d'élevage ou des poules en cage pour ne citer que
deux exemples) – et la législation concernant les produits importés. Car, de l'avis de la
verte Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), la population ne peut, par principe, tolérer à
l'étranger ce qu'elle ne tolère pas à l'interne. Sa collègue de parti, Maya Graf (verts, BL)
précise que 80 pourcents des importations proviennent de pays industrialisés et non
de pays dits du sud; des pays industrialisés où, comme souligné par la députée
genevoise Lisa Mazzone (verts, GE), les conditions de travail sont parfois très précaires
comme l'exemple des ouvriers et ouvrières agricoles travaillant en Espagne l'a prouvé.
De plus, Adèle Thorens Goumaz fait remarquer que l'inscription du principe de sécurité
alimentaire ne mènera pas à des échanges commerciaux plus durables, le Conseil
fédéral ayant déclaré que le texte récemment accepté ne nécessitera aucun
changement légal. 
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Lors du deuxième jour de débat, certains représentants de l'USP sont montés à la
tribune pour exposer le point de vue de l'organisation agricole. Le président de cette
dernière – Markus Ritter (pdc, SG) – salue l'initiative, mais aurait préféré un contre-
projet indirect de la commission en charge et annonce qu'il s'abstiendra. Jacques
Bourgeois (plr, FR), directeur de cette même organisation, estime que l'initiative va
dans le bon sens, même si une partie des points abordés sont, depuis l'adoption du
contre-projet à l'initiative sur la sécurité alimentaire, d'ores et déjà inscrit dans la
constitution. Markus Hausammann (udc, TG) (qui préside le Club agricole de
l'Assemblée fédérale, regroupant une centaine de parlementaires) considère qu'une
acceptation du texte amènerait un excès de bureaucratie. A l'interpellation de la
députée Graf quant à la motion déposée par son collègue de parti Albert Rösti (udc, BE)
– une motion demandant à ce que les normes des produits alimentaires importés
provenant d'animaux respectent les normes suisses, sous peine d'être labellisés
«Produit par des méthodes interdites en Suisse», mais finalement rejetée par le
Conseil national – Markus Hausammann répond que, tant l'initiative que la motion, sont
de bons apports à la discussion quant aux normes de production. 
Ce deuxième jour de débat a également été marqué par le discours de Jonas Fricker
(verts, AG) qui le poussera à démissionner de son poste de parlementaire. En effet,
celui-ci fait remarquer que les images d'élevages de masse lui rappellent, malgré lui,
des séquences du film «La Liste de Schindler»; à la différence près que les cochons,
eux, n'ont aucune chance d'en ressortir vivant contrairement aux personnes envoyées
dans les camps de concentration.  
Finalement, le Conseil fédéral, par la voix d'Alain Berset, recommande à l'assemblée de
rejeter tant l'initiative que le contre-projet Jans. Il estime, en effet, que la
Confédération remplit déjà les objectifs fixés par l'initiative, tant dans sa dimension de
la protection des animaux – l'article 18 de la loi sur l'agriculture édicte de possibles
interdictions d'importations dans certains cas – que dans sa dimension
environnementale – le Plan d'action Economie verte ainsi que l'Agenda 2030 de l'ONU
en sont deux exemples. Alain Berset critique simplement le manque de volonté
politique pour aller dans le sens demandé par les deux objets, les bases légales existant
déjà pour agir. Finalement, le Conseil fédéral considère que les contrôles à l'étranger
qu'impliquerait l'acceptation de l'initiative seraient trop compliqués à mettre en place,
en plus du problème de la conformité avec les différents accords commerciaux que la
Suisse a signé. 
Lors du vote, le Conseil national décide, par 119 voix contre 60 et 2 abstentions, de ne
pas entrer en matière concernant le contre-projet Jans. Quant à l'initiative, une
majorité des députés – 125 voix contre 37 et 23 abstentions – suit l'avis du Conseil
fédéral et propose à la population de la rejeter. 11

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Am 8. September 2016 reichte die Finanzkommission des Nationalrats die Motion
„Keine Aufweichung der bewährten Schuldenbremse" ein. Diese beauftragt den
Bundesrat, durch eine Präzisierung der gesetzlichen Bestimmungen zur
Schuldenbremse eine Aufweichung der bisherigen Regelung zu verhindern. Als nötig
erachtete die FK-NR diese Motion, weil sie befürchtete, dass der Bundesrat aufgrund
des Tiefzinsumfeldes Überschüsse im Bundeshaushalt nicht mehr zwingend und
vollständig für den Schuldenabbau einsetzen möchte. Anzeichen für eine solche
Lockerung waren gemäss den Zuger Nationalräten Aeschi (svp, ZG) und Pezzatti (fdp,
ZG) mehrfach vorhanden: der Auftrag des Bundesrates an das EFD, eine „symmetrische
Bewirtschaftung des Ausgleichskontos" vertieft zu prüfen; der Antrag des Bundesrates
beim Voranschlag 2016, Migrationsausgaben von CHF 400 Mio. als ausserordentlich zu
verbuchen; sowie die Motion Müller (cvp, LU), die forderte, dass künftige Überschüsse
auch für die Mitfinanzierung von budgetierten Mehrausgaben im Bereich der
Sozialversicherung verwendet werden können. Eine Lockerung der Schuldenbremse
würde jedoch gemäss FK-NR beim Staat jährlich Mehrausgaben von bis zu CHF 1 Mrd.
nach sich ziehen und damit zu einer weiteren Vergrösserung der Ausgaben zulasten der
nächsten Generation führen. 

Demgegenüber argumentierte der Bundesrat, dass sein Auftrag an das EFD die
Schuldenbremse selbst nicht tangiere. So bestehe das Ziel der Schuldenbremse in
einem dauerhaften Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen, sie verlange
entsprechend eine Stabilisierung der nominellen Schulden. Stattdessen seien aber seit
2006 dank strukturellen Überschüssen Schulden in der Höhe von CHF 20 Mrd. abgebaut

MOTION
DATUM: 08.09.2016
ANJA HEIDELBERGER
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worden. Diese systembedingten Budgetunterschreitungen hofft der Bundesrat in
Zukunft für andere Zwecke als ausschliesslich für die Schuldenreduktion verwenden zu
können. Er beantragte entsprechend die Ablehnung der Motion, da diese der Prüfung
dieser Frage durch das EFD vorgreifen würde. Thomas Weibel (glp, ZH) ergänzte, dass
neben der Stabilisierung der nominellen Schuld auch die konjunkturpolitische
Stabilisierung zu den Hauptfunktionen der Schuldenbremse gehöre. Dadurch, dass aber
zu hohe Fehlbeträge im Ausgleichskonto innerhalb dreier Jahre abgetragen werden
müssen, während Überschüsse nicht verwendet werden können, werde „die
konjunkturpolitische Wirkung der Schuldenbremse torpediert". Von dieser
Argumentation liess sich der Nationalrat jedoch nicht überzeugen und pflichtete mit
seinem Votum zur Annahme der Motion dem Argument von Albert Vitali (fdp, LU) bei,
wonach sich das Parlament frühzeitig gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse
positionieren müsse. 

Der Ständerat liess sich hingegen nicht auf eine inhaltliche Beratung der Motion ein,
sondern nahm einen Ordnungsantrag Graber Konrad (cvp, LU) mit 34 zu 9 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Dieser verlangte die Sistierung der Behandlung der Kommissionsmotion,
bis die WAK-SR den Bericht des Bundesrates „Zukunftsperspektiven für die Schweiz",
der auf einem Postulat Grabers beruht, beraten konnte. Der Luzerner Ständerat hatte
argumentiert, dass er mit seinem Ordnungsantrag vor allem verhindern möchte, dass
dieselbe Diskussion zweimal geführt werden müsse. 12

Voranschlag

Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR
darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident
der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
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Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 13

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Jahresrückblick 2019: Gesundheit, Sozialhilfe und Sport

2019 befasste sich das Parlament mit zahlreichen Geschäften zu Schweizer
Gesundheitspolitik, Sport und Sozialhilfe. Besonders relevant waren bezüglich
gesundheitspolitischer Themen die Diskussionen um das elektronische
Patientendossier (EPD). Dieses soll 2020 in allen Regionen der Schweiz verfügbar sein,
weshalb 2019 dazu einige Vorstösse behandelt wurden. So wurde ein Postulat Wehrli
(fdp, VD; Po. 18.4328), welches Auskunft über die bereits ergriffenen und die noch zu
ergreifenden Massnahmen verlangte, um die Umsetzung des EPD und dessen Nutzung
zu fördern, vom Nationalrat angenommen. Ebenfalls Ja sagte die grosse Kammer zu
einer Motion der SGK-NR (Mo. 19.3955). Diese hatte den Anschluss sämtlicher am
Behandlungsprozess beteiligter Gesundheitsfachpersonen an das EPD zum Ziel und
wird nun in einem nächsten Schritt im Stöckli behandelt. Mit dem im Juni 2019
verabschiedeten Bundesratsgeschäft zur «Stärkung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit im KVG» (BRG 15.083) sollen zudem die Qualität der erbrachten
Leistungen im Gesundheitsbereich verbessert, die Patientensicherheit nachhaltig
erhöht und die Steigerung der Kosten in der OKP abgeschwächt werden. 

In Sachen Spitäler standen 2019 die Kosten im Gesundheitswesen im Mittelpunkt. Unter
anderem intendierte Verena Herzog (svp, TG) mittels Motion, gemeinwirtschaftliche
Leistungen dem öffentlichen Beschaffungsrecht zu unterstellen (Mo. 16.3842). Denn
durch eine Ausschreibungspflicht für gemeinwirtschaftliche Leistungen und der damit
verbundenen Transparenz könne man nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch an
Effizienz gewinnen, erklärte die Motionärin. 2018 hatte der Nationalrat dieser Vorlage
zugestimmt, der Ständerat gab ihr in der Herbstsession 2019 allerdings einen Korb. Mit
einem Selbstkostenanteil, der beim Aufsuchen der Spitalnotfallstation (und beim
ambulanten Praxisbesuch) entrichtet werden soll, wollten sowohl Thomas Weibel (glp,
ZH; Pa.Iv. 17.480) als auch Thomas Burgherr (svp, AG; Pa.Iv. 17.452) der
Kostenentwicklung entgegenwirken, die Eigenverantwortung der Patientenschaft
stärken und den Spitalnotfall entlasten. Die grosse Kammer gab in der Wintersession
2019 der parlamentarischen Initiative Weibel, nicht aber der Initiative Burgherr Folge.
Des Weiteren nahm das Stöckli als Zweitrat eine Motion der SGK-NR bezüglich
Referenztarifen für ausserkantonale Behandlungen an (Mo. 18.3388). Damit wollte die
Kommission sicherstellen, dass die Kantone für Behandlungen ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner ausserhalb des Wohnkantons nicht weniger bezahlen würden als
innerhalb. Bezüglich Ärzteschaft reichte Bea Heim (sp, SO; Mo. 18.3107) eine Motion zur
Offenlegung der Honorare von Ärztinnen und Ärzten in einer leitenden Position ein.
Transparenz sei notwendig, um falsche Anreize, unnötige Eingriffe und hohe Kosten für
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die OKP zu verhindern, so Heim. Die Motion wurde im März 2019 von der grossen
Kammer gutgeheissen und an die kleine Kammer überwiesen. 

Rund um das Pflegepersonal waren die Pflegeinitiative und der indirekte
Gegenvorschlag ein wichtiges Thema. Gefordert wurden unter anderem die
Sicherstellung von genügend diplomierten Pflegefachleuten und eine
Kompetenzerweiterung im Bereich der direkten Abrechnung von Pflegeleistungen zu
Lasten der OKP. In der Wintersession empfahl der Nationalrat in Übereinstimmung mit
dem Bundesrat die Ablehnung der Initiative und gab dem von der SGK-NR
ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag mit einigen kleinen Änderungen Folge.
Anders als seine Kommission wollte er beispielsweise nicht, dass eine Vereinbarung
zwischen Pflegefachpersonen und Krankenkasse für die Abrechnung der Pflegenden
über die OKP generell nötig ist. 

Im Frühling 2019 verabschiedete das Parlament eine Änderung des Heilmittelgesetzes
(BRG 18.081), die aufgrund zweier neuen EU-Verordnungen zur Erhöhung von Sicherheit
und Qualität von Medizinprodukten nötig geworden war, damit die Schweizer
Patientenschaft weiterhin von allen europäischen Produkten profitieren kann und die
Hersteller keinen Wettbewerbsnachteil erfahren. Qualität und Behandlungssicherheit
waren ebenfalls Gegenstand eines Postulates Stahl (svp, ZH; Po. 19.3382), das den
Bundesrat dazu aufforderte, die Bedingungen zur Ermöglichung eines Versandhandels
nichtverschreibungspflichtiger Arzneimittel zu überprüfen. Weiter stimmte der
Nationalrat in der Sommersession einer Motion Humbel (cvp, AG; Mo. 19.3005) zur
Kostenvermeidung bei der Umteilung von den Medikamenten der Kategorie C in die
Kategorie B zu und überwies sie an den Ständerat. Antibiotika und ihre Resistenz
wurden 2019 mittels zweier Vorstösse thematisiert. Zum einen sprach sich der
Nationalrat als Erstrat für eine Motion Graf (gp, BL; Mo. 19.3861) aus, die den Bundesrat
damit beauftragte, seine One-Health-Strategie mit der Erforschung von
Antibiotikaresistenzen zu ergänzen, um so eine Vorgehensweise zur Bekämpfung ihrer
Ursachen ausarbeiten zu können. Zum anderen reichte Claude Béglé (cvp, VD, Po.
19.3860) ein Postulat zur «Förderung der Erforschung und der Entwicklung neuer
antimikrobieller Mittel» ein, welches allerdings im Rat nicht auf Anklang stiess. Im
Herbst 2019 beschäftigte sich das Stöckli mit einer Motion Müller (fdp, LU; Mo. 19.3743),
mit der die Eliminierung von Hepatitis in ein nationales Programm zu sexuell und durch
Blut übertragbaren Infektionskrankheiten integriert werden soll. 

Auch über Tabakwaren wurde 2019 angeregt diskutiert. So befasste sich der Ständerat
erneut mit dem Bundesgesetz über Tabakprodukte, nachdem 2016 ein erster Entwurf
an den Bundesrat zurückgewiesen worden war. Das Gesetz soll in erster Linie dazu
dienen, Teenager, aber auch die Gesamtbevölkerung vor den negativen Auswirkungen
des Tabakkonsums zu schützen. In den Medien war hingegen insbesondere das Thema
«E-Zigaretten» zentral. Dieses fand auch seinen Weg ins Parlament; im Ständerat wurde
über eine tiefere Besteuerung von elektronischen Zigaretten diskutiert (Mo. 19.3958 der
SGK-SR). Vor dem Hintergrund der 2017 eingereichten Motionsserie zu
wissenschaftlichen Pilotversuchen mit Cannabis trat der Nationalrat im Dezember
2019 auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes
ein (BRG 19.021). Neben E-Zigaretten berichteten die Medien auch ausführlich über die
umstrittene Auswahl des Tabakkonzerns Philip Morris als Hauptsponsor des Schweizer
Pavillons an der Weltausstellung 2020 in Dubai. Nachdem der Schweiz für diesen
Entscheid viel Unverständnis entgegengebracht worden war und sich gar die WHO zu
Wort gemeldet hatte, erklärte Aussenminister Ignazio Cassis Ende Juli, dass man die
Partnerschaft nicht weiterführen werde.

Trotz grosser Aufmerksamkeit in den Medien – dieses Thema ist mitverantwotlich für
den Peak des Gesundheitsthemas im Juli 2019 – kaum Eingang ins Parlament fand
dieses Jahr die Frage der Sterbehilfe. Aufgegriffen wurde von den Zeitungen vor allem
der Gerichtsprozess rund um Erika Preisig und den assistierten Suizid bei psychisch
kranken Personen. 

Die mediale Berichterstattung zu sportlichen Themen war im Juni 2019 besonders
intensiv. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Monat nicht nur das
Eidgenössische Turnfest in Aarau stattfand, sondern auch ein Formel-E-Rennen in Bern
ausgetragen wurde, das bei der Bevölkerung auf Widerstand stiess und anlässlich dem
eine Velo-Demonstration durchgeführt wurde. Zudem wurde die durch die Fussball-
Weltmeisterschaft der Frauen ausgelöste Diskussion um die Gleichstellung der
Geschlechter in dieser Sportart ebenfalls von den Schweizer Medien aufgenommen. 
Im Parlament wurden bezüglich Sport zwei Vorlagen zu Sportzentren respektive zu der
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Finanzierung ihres Betriebs diskutiert. So nahmen beide Räte eine Motion Engler (cvp,
GR, Mo. 18.4150) an, welche beabsichtigte, dem Bund eine Mitfinanzierungsrolle beim
Trainings- und Wettkampfbetrieb auf Sportanlagen nationaler Bedeutung zukommen zu
lassen. Im Dezember 2019 sagte die kleine Kammer Ja zu einem weiteren Postulat
Engler (Po. 19.4044), das einen Bericht zur Realisierung von drei bis vier
Wintersportzentren anstelle eines nationalen Schneesportzentrums forderte. Silva
Semadeni (sp, GR), die in Vergangenheit eine referendumsfähige Gesetzesgrundlage zur
Bundesmilliarde für Sion 2026 schaffen wollte, reichte 2018 eine parlamentarische
Initiative ein, um die Unterstützung Olympischer Spiele im Allgemeinen einem
fakultativen Referendum zu unterstellen (Pa.Iv. 18.445). In einem ersten Schritt gab die
WBK-NR diesem Geschäft im Juni 2019 Folge. Im Gebiet der Dopingpolitik überwies der
Nationalrat eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 19.3667) an den Ständerat, die die
Prüfung der Errichtung einer Koordinationsstelle für Dopingfragen beim Fedpol zum
Gegenstand hatte. 

Im Bereich Sozialhilfe interessierten sich die Medien insbesondere für die Höhe der
Sozialhilfebeiträge, über die in verschiedenen Kantonen diskutiert wurde. Als erster
Kanton stimmte Bern im Mai in einer Volksabstimmung über entsprechende Kürzungen
ab. Hätte sich das Stimmvolk für die Revision des Sozialhilfegesetzes ausgesprochen, so
hätte der neue Grundbetrag die Empfehlung der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (Skos) deutlich unterschritten. Von Bedeutung war dieser Entscheid auch für
die anderen Kantone, da man sich vor einem «Domino-Effekt» und «Sozialhilfe-
Tourismus» fürchtete. Gemäss Einschätzungen des Tagesanzeigers von Anfang Oktober
verlor die Forderung nach dem Nein in Bern in anderen Kantonen und Städten an
Unterstützung. 14

Gesundheitspolitik

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Thomas Weibel (glp, ZH) im September
2017 eine Gebühr, welche bei der Konsultation im Spitalnotfall anfallen soll. Diese soll
sich in der Grössenordnung von CHF 50 bewegen und nicht an die Franchise oder an
die Kostenbeteiligung angerechnet werden können. Nicht von dieser Regelung
betroffen sollen Personen sein, welche ärztlich zugewiesen wurden, unter 16-Jährige
sowie Patientinnen und Patienten, die im Anschluss an die Konsultation stationär
behandelt werden. Weibel begründete seinen Vorstoss mit der Zunahme an ambulanten
Spitalnotfällen, welche doppelt so teuer seien wie eine Untersuchung in der Arztpraxis.
Darunter seien viele Bagatellfälle, die beim medizinischen Personal nicht nur unnötigen
Stress verursachten, sondern auch zu längeren Wartezeiten für «echte Notfälle»
führten, was gefährlich sein könne. Der zu entrichtende Beitrag solle einerseits den
Spitalnotfall entlasten und andererseits einen Beitrag zur Kostendämpfung im
Gesundheitssystem leisten. 
Im Juli 2018 behandelte die SGK-NR das Geschäft zusammen mit der parlamentarischen
Initiative Burgherr (svp, AG; Pa.Iv. 17.452). Dabei gab die Kommission den beiden
Vorstössen mit 17 zu 7 Stimmen bzw. mit 12 zu 9 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) Folge. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Thomas Burgherr (svp, AG) forderte mittels parlamentarischer Initiative eine Anpassung
des KVG, welche die Patientenschaft dazu verpflichten soll, einen «symbolischen
Selbstkostenanteil» zu entrichten, wenn sie sich ambulant in einer Praxis oder einem
Spital behandeln lässt. Die Gebühr soll vor Ort bezahlt werden müssen und für
Konsultationen im Spital CHF 30 bis 40, in Arztpraxen CHF 15 bis 20 betragen. Dadurch
soll die Tradition der Hausärzte als erste Anlaufstelle gestärkt werden. Ausgenommen
werden von dieser Regelung sollen Minderjährige, schwangere Frauen, Patientinnen
und Patienten, die ärztlich überwiesen worden sind sowie Termine, die der Prävention
dienen – u.a. Impfungen – und bereits existierende Fälle. Für Härtefälle soll der
Bundesrat Inkassolösungen erlassen. Burgherr begründete seinen Vorstoss damit, dass
man den Gesundheitskosten Einhalt gebieten müsse, indem man die
«Eigenverantwortung im Gesundheitswesen» stärke. Es gebe zu viele Bagatellfälle, die
insbesondere den Spitalnotfall belasteten, da deren Behandlung Mehrkosten und
Verzögerungen bei dringenden Eingriffen verursachen würde. Der Selbstkostenanteil
solle dazu dienen, das Verhalten der Patienten zu steuern und das Bewusstsein zu
schaffen, dass Arzt- und Spitalbesuche nicht kostenlos sind. 
Zusammen mit der parlamentarischen Initiative Weibel (glp, ZH; Pa.Iv. 17.480) wurde das
Geschäft im Juli 2018 von der SGK-NR beraten. Die Kommission gab den beiden
Initiativen mit 12 zu 9 (bei 2 Enthaltungen) bzw. mit 17 zu 7 Stimmen Folge. 16
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Im April 2019 behandelte die SGK-SR die parlamentarische Initiative Burgherr (svp, AG)
zur Stärkung der Selbstverantwortung im Gesundheitswesen zusammen mit der
parlamentarischen Initiative Weibel (glp, ZH; Pa.Iv. 17.480). Dabei sprach sich die
Kommission mit 11 zu 1 Stimmen bzw. mit 7 zu 5 Stimmen gegen die beiden Vorstösse
aus. Am Fall Deutschland habe sich herausgestellt, dass der Zusammenhang zwischen
dem Aufwand und der Wirkung eines solchen symbolischen Selbstkostenanteils nicht
ideal sei. Es gestalte sich als Herausforderung, die Fälle abzugrenzen, welche von den
Gebühren ausgenommen würden. Ferner habe sich der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2019 gegen ein anderes, einfacheres Mittel der Kostendämpfung –
gegen eine regelmässige Anpassung der Franchisen – ausgesprochen. 17
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Die SGK-SR behandelte im April 2019 die parlamentarische Initiative Weibel (glp, ZH) zu
den Gebühren für Bagatellfälle in der Spitalnotfallaufnahme zusammen mit der
parlamentarischen Initiative Burgherr (svp, AG; Pa.Iv. 17.452). Das Geschäft Weibel fand
aus den bereits im Vorstoss Burgherr genannten Gründen keinen Anklang bei der
Kommission und wurde mit 7 zu 5 Stimmen abgelehnt. 18
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Die SGK-NR hielt während ihrer Sitzung von Mitte November 2019 an ihrer Meinung zur
parlamentarischen Initiative Weibel (glp, ZH) «Gebühr für Bagatellfälle in der
Spitalnotfallaufnahme» fest und gab ihr mit 16 zu 6 Stimmen Folge. Anders als ihre
Schwesterkommission erachtete die Mehrheit der Kommission das Geschäft als ein
«sinnvolles Instrument» zur Stärkung der Selbstverantwortung der Patientenschaft.
Durch diese Massnahme würden die Patientinnen und Patienten dazu ermutigt, bei
leichteren Verletzungen den Hausarzt oder die Hausärztin anstatt die Notfallpforte
eines Krankenhauses aufzusuchen. Die Kommission zeigte sich davon überzeugt, dass
dadurch dem Kostenwachstum im Gesundheitswesen begegnet werden könne, weil die
Behandlung ebensolcher Fälle in einer Hausarztpraxis günstiger ausfielen als im Spital.
Weiter würde dies den Notfallabteilungen erlauben, sich besser auf die tatsächlichen
Notfälle zu konzentrieren. Mit einer Änderung des KVG sollen die notwendigen
Grundlagen geschaffen werden, damit die Kantone bei Bedarf eine entsprechende
Notfallgebühr erheben können. Gemäss der Kommissionsmehrheit steht eine solche
Notfallgebühr nicht im Widerspruch «zu anderen lenkenden Massnahmen». Eine
Kommissionsminderheit rund um Yvonne Feri (sp, AG) sprach sich indes gegen das
Anliegen aus. Sie begründete dies mit dem administrativen Aufwand und damit, dass es
zu Uneinigkeiten kommen könne, wann es sich tatsächlich um einen Bagatellfall
handle. 19
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Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Weibel
(glp, ZH) an, welche nach dem Ausscheiden Weibels aus der grossen Kammer von Martin
Bäumle (glp, ZH) übernommen worden war und eine Gebühr für Bagatellfälle in der
Spitalnotfallaufnahme zum Gegenstand hatte. Bäumle, Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS) sowie Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE) erklärten, mit der
geforderten Gebühr werde darauf abgezielt, dass die betroffenen Personen bei
Bagatellfällen zuerst den Hausarzt respektive die Hausärztin, den 24-Stunden-Notfall-
Dienst oder eine Apotheke aufsuchen, bevor sie sich in den Spitalnotfall begeben.
Dadurch könnte nicht nur das Kostenwachstum im Gesundheitswesen abgeschwächt,
sondern auch die Notfallstationen in den Spitälern entlastet werden, was für die
Behandlung tatsächlicher Notfälle essentiell sei. Im Kanton Aargau würden sogenannte
Walk-in-Gebühren beispielsweise bereits diskutiert. Dafür bedürfe es allerdings einer
entsprechenden gesetzlichen Grundlage auf Bundesebene, welche durch die
vorliegende parlamentarische Initiative geschaffen werden solle. Von den Gebühren
ausgenommen werden sollen Patientinnen und Patienten unter 16 Jahren, solche mit
einer Zuweisung einer Ärztin oder eines Arztes sowie Personen, die in der Folge
stationär behandelt werden müssen. Eine Minderheit rund um Yvonne Feri (sp, AG),
welche beantragte, dem Anliegen keine Folge zu geben, hielt dieser Argumentation
entgegen, dass eine solche Gebühr primär eine Belastung für Arme, ältere Personen
sowie chronisch Kranke darstelle. Ferner könne sie gegebenenfalls auch Fehlanreize
schaffen, indem die Patientinnen und Patienten darauf bestünden, stationär behandelt
zu werden. Diene die Gebühr zur Abschreckung, werde dadurch auch die freie Arzt-
und Spitalwahl untergraben. Viele Menschen hätten zudem keinen Hausarzt oder keine
Hausärztin mehr – gerade auf dem Land sei es schwierig, einen entsprechenden Arzt
oder eine entsprechende Ärztin zu finden. Bezüglich der Kapazitäten für tatsächliche
Notfälle meinte Feri, die Krankenhäuser hätten in der Notfallaufnahme bereits vor
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einiger Zeit ein Triagesystem eingeführt, das zwischen leichten, mittelschweren und
schweren Notfällen unterscheide. Den Nationalrat vermochten die Worte der
Kommissionsmehrheit anscheinend mehr zu überzeugen und so sprach er sich mit 108
zu 85 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für Folgegeben aus. 20

Im Dezember 2019 kam die parlamentarische Initiative Burgherr (svp, AG), mit welcher
die Selbstverantwortung im Gesundheitswesen gestärkt werden soll, in die grosse
Kammer. Der Initiant führte noch einmal sein Anliegen aus und erklärte, es gehe ihm
darum, dass möglichst viele Akteure etwas zur Eigenverantwortung im
Gesundheitswesen beitragen würden. Insbesondere das Hausarztmodell, mit dem man
bis jetzt gut gefahren sei, solle durch die parlamentarische Initiative gestärkt werden.
Die Höhe der Gebühr stand für Burgherr nicht im Zentrum, vielmehr setzte er auf einen
«psychologische[n] Unterschied zwischen einer kostenlose[n] und einer
kostenpflichtigen Leistung». Für die Kommission äusserten sich Yvonne Feri (sp, AG)
und Benjamin Roduit (cvp, VS). Sie bekundeten Zweifel daran, dass die Einführung einer
Praxisgebühr den Arbeitsaufwand, welchen diese nach sich zöge, rechtfertige. Im Falle
von Deutschland, wo zwischen 2004 und 2012 eine Gebühr von 10 Euro pro Quartal
eingezogen worden sei, habe der zu entrichtende Betrag die Anzahl Arztbesuche
lediglich im ersten Jahr zu senken vermögen. Bereits im zweiten Jahr seien die Zahlen
wieder auf die Höhe des Ausgangsniveaus angestiegen. Weiter wäre das Erheben einer
entsprechenden Gebühr mit Mehraufwand für den Arzt oder die Ärztin verbunden.
Anders als die parlamentarische Initiative Weibel (glp, ZH; Pa.Iv. 17.480) würde sie
zudem alle ambulanten Konsultationen betreffen und nicht nur Bagatellfälle. Vor
diesem Hintergrund beantragte die Kommission mit 12 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung),
der Initiative keine Folge zu geben. Mit 136 zu 52 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der
Nationalrat diesem Votum und schickte das Geschäft bachab. Einzig eine grosse
Mehrheit der SVP-Fraktion sprach sich für das Anliegen ihres Parteikollegen aus. 21
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Ärzte und Pflegepersonal

Das Medizinalberufegesetz befand sich im Schlussspurt und der Nationalrat diskutierte
wiederum die Sprachenfrage. Zuvor hatte seine SGK dem Rat beantragt, den
Kompromissvorschlag der Ständekammer anzunehmen. Der Eintrag ins Register sollte
somit nicht an die Sprachkenntnis geknüpft werden, stattdessen sollte der Bundesrat
Regelungen zu Sprachkenntnissen und ihrer Überprüfung erlassen. 
Es gab aber noch eine offene Frage bezüglich Strafbestimmungen. Hierzu wollte die
nationalrätliche Kommission den Patientenschutz hochhalten und vorsehen, dass
Bussandrohungen für den Fall, dass ein Arbeitgeber Medizinalpersonal mit
ungenügenden Sprachkenntnissen im Einsatz hat, im Gesetz verankert werden.
«Strafbestimmungen haben immer auch präventiven Charakter», sagte
Kommissionssprecher Weibel (glp, ZH) und betonte, es sei eben zu spät, erst dann
einzugreifen, wenn bereits Fehler passiert seien. Er schickte sogleich nach, dass die
Kommission bereit sei, für diese weitere Differenz eine Einigungskonferenz einzugehen.
Das wurde tatsächlich nötig, denn das Plenum folgte dem Antrag seiner Kommission. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Es war nun Aufgabe der Einigungskonferenz, das Medizinalberufegesetz so zu
verabschieden, dass beide Räte damit Leben konnten. Dabei bedurfte es nur noch
einer Regelung im Bereich der Strafbestimmungen und die Einigungskonferenz schlug
eine auf das Register begrenzte Formulierung vor. Gebüsst konnte demnach werden,
wer «eine Medizinalperson beschäftigt, die den Medizinalberuf ausübt, ohne im
Register eingetragen zu sein.» Auf eine Bezugnahme zu den Sprachkenntnissen wurde
also verzichtet. Zu diesem Vorschlag gelangte die Konferenz mit 15 zu 10 Stimmen. SGK-
SR-Sprecher Schwaller (cvp, FR) meinte, man sei sich eigentlich einig gewesen, dass
nicht «für alles und jedes immer noch [...] eine strafrechtliche Sanktion vorgesehen
werden soll». Der Ständerat war damit einverstanden – nicht überraschend, da er die
Strafbestimmung zu den Sprachkenntnissen hatte verhindern können. Im Nationalrat
fügte man sich dann ebenfalls: Nationalrat Weibel (glp, ZH) legte die Gründe dar und
äusserte Zuversicht, dass die Bestimmungen aus den Artikeln, die den Sprachnachweis
umschreiben, auch ohne Bussenandrohung ihre Wirkung entfalten würden. In den
Schlussabstimmungen war das Projekt MedBG dann unumstritten. Beide Räte
verabschiedeten es einstimmig mit 197 respektive 44 Stimmen nach einer kleinen
Präzisierung durch die Redaktionskommission. 23
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Medikamente

Das Heilmittelgesetz sollte die eidgenössischen Räte noch länger beschäftigen, denn
auch während drei Sessionen im Jahr 2015 konnte noch keine Einigung erzielt werden.
Im Mai war es – wieder in einer Sondersession – der Nationalrat, der das Geschäft
voranzubringen versuchte. Ein Blick auf die Vorarbeit der SGK-NR gab jedoch Anlass zu
Zweifeln, dass es zu einer speditiven Entscheidfindung kommen würde. Zahlreiche
Kommissionsanträge auf Änderungen gegenüber der vom Ständerat verabschiedeten
Version, auf Festhalten an der eigenen Fassung, Minderheitsanträge, aber auch Anträge
auf Einlenken lagen vor. 
Kommissionssprecher de Courten (svp, BL) fasste eingangs Debatte die Ausgangslage
zusammen: Der Ständerat habe sich eher in Richtung des bundesrätlichen Entwurfs
zurückbewegt, während die SGK-NR tendenziell dem eigenen Text treu bleiben wolle.
So sei – und dies war der Antrag der Kommissionsmehrheit – bei den Punkten der
Zulassung, der Forschungsanreize und der transparenten Marktregulierung wieder die
eigene Fassung zu beschliessen. Bezüglich der Forschungsanreize zeigten Erfahrungen
anderer Länder positive Effekte: Mit einer Gewährung von Marktexklusivität sollten
Pharmafirmen motiviert werden, zu forschen und neue Arzneimittel auf den Markt zu
bringen. Ebenso wollte der Nationalrat in seiner Erstfassung die in der EU bereits
zugelassenen Medikamente vereinfacht auf den Schweizer Markt bringen können;
einstimmig beantragte hierzu die Kommission ein Umstossen des ständerätlichen
Beschlusses. Weitere Differenzen schuf die Kommission bezüglich der grundsätzlichen
Abgabe von Arzneimittelrezepten durch Ärztinnen und Ärzte: Die Patientinnen und
Patienten sollten selbst bestimmen können, wo sie die Medikamente beziehen wollen,
weshalb Rezepte nicht direkt an die Verkaufsstellen geschickt werden sollten. Ebenso
sollten Rezepte grundsätzlich auch bei Bestellungen von Versandapotheken vorhanden
sein. Die Kommission wollte auch daran festhalten, dass sich eine Stiftung um die
Publikation von Arzneimittelinformationen kümmern soll. Dem Ständerat hingegen
folgen wollte man bezüglich der Einführung einer Antibiotikadatenbank in der
Veterinärmedizin sowie bezüglich eines Verbots für die Ausfuhr von Medikamenten, die
für Hinrichtungen verwendet werden können.
Die Debatte im Plenum entfachte sich als Erstes an der Marktexklusivität, wobei es um
die Inumlaufbringung neuer Arzneimittel ging. Die Kommission wollte mehrheitlich
erneut den Unterlagenschutz für Arzneimittel für seltene Krankheiten streichen und
stattdessen auf Marktexklusivität setzen, während der Ständerat sich für den
Unterlagenschutz ausgesprochen und dessen Frist gar verlängert hatte. Thomas Weibel
(glp, ZH) erklärte den Unterschied aus Sicht der Minderheit: Bei Marktexklusivität
dürften nur Medikamente auf den Markt gebracht werden, die «sicherer und wirksamer
[sind] als das bereits zugelassene Präparat». Dadurch gebe es kaum Forschungsanreize
in Bereichen, in denen es bereits Medikamente gebe. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI)
wollte darum der kleinen Kammer mit dem Argument folgen, dass dadurch eine
Monopolisierung der Herstellung verhindert würde. Unterstützt wurde sie von der
grünliberalen und der sozialdemokratischen Fraktion sowie von Gesundheitsminister
Berset. Jedoch entschied sich das Ratsplenum gegen den Unterlagenschutz und schuf
damit die erste Differenz zum Ständerat – mit 108 zu 80 Stimmen obsiegte der
Kommissionsantrag. Ebenso beharrten die Nationalrätinnen und Nationalräte darauf,
dass in der EU bereits seit einigen Jahren zugelassene Arzneimittel auch in der Schweiz
vereinfacht in Umlauf gebracht werden können. Damit hielt man an der eigenen
Fassung fest, wenn auch mit einem leicht abgeänderten Text. Ein Ausfuhrverbot von
Medikamenten, die für illegale Zwecke verwendet werden oder als Zusatzstoff für
Hinrichtungen eingesetzt werden können, wurde von einer Minderheit Borer (svp, SO)
bekämpft. Es gehe hierbei jedoch nicht um Hinrichtungen – die Minderheit befürworte
diese keineswegs. Vielmehr beträfe die Bestimmung Medikamente, die in vielen
Bereichen der Human- und Veterinärmedizin verwendet würden. Das Plenum folgte in
dieser Frage jedoch der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat: Mit 108 zu 78
Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen den Willen der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion für das Exportverbot aus. Bezüglich Verschreibungspflicht und Rezept-
Ausstellung hielt der Nationalrat an seinen Bestimmungen fest. 
Lange diskutierte der Nationalrat in der Folge über die Marktaufsicht und die Frage der
Integrität der Heilmittel abgebenden Personen, aber auch über das Ziel, Korruption im
Bereich des Arznei- und Heilmittelmarktes zu verhindern. Ignazio Cassis (fdp, TI) führte
in seinem Beitrag aus, dass es darum gehe, zu bestimmen, über welche
Preismechanismen das BAG respektive die Regierung eine Kontrolle ausüben solle: nur
über Arzneimittel oder über alle Heilmittel, die eben auch weitere medizinische
Produkte wie Spitalbetten, Spritzen, Pflaster und anderes medizinisches Material
umfassten. Aus Sicht des Ständerates, des Bundesrates sowie von Minderheiten Cassis,
Gilli (gp, SG) und in leicht abweichender Formulierung von einer Minderheit de Courten
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(svp, BL) solle der Markt für Letzteres die Preise definieren, während das
Heilmittelinstitut Swissmedic eine Aufsichtsrolle über die Arzneimittelpreise
wahrnehmen solle. Die Anträge wurden gegeneinander ausgemehrt und letztlich blieb
derjenige Gillis stehen. Demnach dürfen Arzneimittel, welche mit Rabatten gehandelt
oder verkauft werden, keinen Einfluss auf die Wahl der Therapie haben. Zudem müssen
Rabatte ganz oder teilweise an den Kostenträger weitergegeben und zur Verbesserung
der Behandlung eingesetzt werden. 
In weiteren Anpassungen betreffend andere Gesetze und Übergangsbestimmungen
folgte der Nationalrat mehrheitlich dem Ständerat oder modifizierte dessen Beschlüsse
leicht. 24

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Rund ein Jahr, nachdem sich der Ständerat ausführlich mit der Reform der
Altersvorsorge 2020 beschäftigt hatte, lag der Ball beim Nationalrat. Die
Aufmerksamkeit war gross, das SRF übertrug die Eintretensdebatte live. Nationalrat
Aeschi (svp, ZG) stellte einen Antrag, die Vorlage in verschiedenen Teilen zu beraten und
damit dem Volk die Möglichkeit zu geben, einzeln zu den Reformelementen Stellung zu
nehmen. In einem ersten Paket sollen demnach die gemäss dem Antragsteller
unbestrittenen Elemente wie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre
oder die Flexibilisierung des Referenzalters behandelt werden. Die übrigen Fragen
sollten an die Kommission zurückgewiesen werden, die diese in einem zweiten und
dritten Massnahmenpaket weiterführen sollte. Nach dem „voraussehbaren Nein an der
Urne” – so der Antragsteller – wüsste man sonst wieder nicht, welche Elemente das Volk
befürworte, respektive ablehne. Der Freiburger Nationalrat Jean-François Steiert (sp,
FR) hingegen argumentierte, dass durch diese „Salamitaktik” das Rentenalter der
Frauen angehoben würde, ohne dass ihre durchschnittlich um CHF 250'000 tiefere
Rente kompensiert werde. Dies könne lediglich durch die Behandlung der Vorlage als
Gesamtpaket verhindert werden. Der Nationalrat lehnte den hauptsächlich von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SVP unterstützten Antrag Aeschi mit 54
zu 129 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) ab.

Die Eintretensdebatte war geprägt von der Abstimmung zur AHVplus-Initiative, die nur
Tage zuvor mit 41 zu 59 Prozent abgelehnt worden war. Insbesondere wurde darüber
gestritten, ob dieses „Nein” als allgemeine Ablehnung einer Erhöhung der AHV-Rente –
als welche sie zum Beispiel Bruno Pezzatti (fdp, ZG) oder Lorenz Hess (bdp, BE)
darstellten – verstanden werden kann oder nicht. In der Detailberatung, bei der die
Vorlage in sieben thematischen Blöcken behandelt wurde, schuf der Nationalrat
zahlreiche Differenzen zum Ständerat. Im ersten Block wurden insbesondere das
Referenzalter und die Flexibilisierung des Rentenalters sowie die Bestimmungen zur
Berechnung der AHV-Rente behandelt. Besonders umstritten war hier die Frage der
Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Zwei Minderheiten Feri (sp, AG) beantragten
dem Nationalrat, auf diese Erhöhung zu verzichten, was die Antragstellerin damit
begründete, dass Männer beim flexiblen Rentenalter bevorzugt würden, weil Frauen ihr
Leben lang unbezahlte Arbeit leisteten und für die bezahlte Arbeit schlechter entlohnt
würden. Dies solle durch die Beibehaltung des Referenzalters von 64 Jahren für Frauen
anerkannt werden. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 137 zu 57 Stimmen (0
Enthaltungen) für die Angleichung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre, wobei
sich – im Unterschied zum Ständerat – die SP- und Grünen-Fraktionen geschlossen
gegen die Erhöhung aussprachen. 

Im zweiten Block unterschieden sich die Mehrheiten im Nationalrat mehrmals von
denjenigen im Ständerat: So beschloss der Nationalrat, Personen mit Anrecht auf
Altersrenten keine Kinderrenten auszuzahlen sowie Witwen- und Witwerrenten nur
noch auszubezahlen, wenn eine Person ein Kind mit Anspruch auf Waisenrente hat. Die
Waisenrenten an Pflegekinder schränkte er insofern ein, als sie in Zukunft nur noch
ausbezahlt werden, wenn die Pflegekinder ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt
in der Schweiz haben.

Hitzig diskutiert wurde vor allem der dritte Block, in dem sich der Nationalrat der
Zusatzfinanzierung der AHV, dem Interventionsmechanismus und dem Bundesbeitrag –
gemäss Ruth Humbel (cvp, AG) die Kernpunkte der Vorlage – widmete. Den
Bundesbeitrag legte der Nationalrat bei 20 Prozent der jährlichen Ausgaben der
Versicherung fest, während sich der Ständerat noch für den bisherigen Betrag von 19.55
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Prozent ausgesprochen hatte. Diese Erhöhung machte eine Abstimmung zur
Schuldenbremse nötig, wobei das qualifizierte Mehr erreicht wurde. Anschliessend
folgten die Abstimmungen zum Sargnagel der Vorlage, wie es wiederum Ruth Humbel
formuliert hatte: dem Interventionsmechanismus. Zur Überwachung des finanziellen
Gleichgewichts lagen verschiedene Massnahmen vor. So stand eine Zustimmung zum
Beschluss des Ständerats – also zu einer einstufigen Verpflichtung zu nicht-
automatischen Stabilisierungsmassnahmen, wenn der Stand des AHV-Ausgleichsfonds
unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinken sollte – (Mehrheit der SGK-NR), eine
Ergänzung dieses einstufigen Vorgehens durch einen automatischen Solidaritätsbeitrag
der Rentner und Rentnerinnen sowie durch eine temporäre Beitragserhöhung
(Minderheit I Humbel), eine Ergänzung durch eine automatische Erhöhung des
Referenzalters pro Kalenderjahr um 6 Monate auf maximal 24 Monate (Minderheit III de
Courten (svp, BL)) sowie eine gänzliche Streichung des Interventionsmechanismus
(Minderheit II Weibel (glp, ZH)) zur Debatte. Der Einzelantrag Pezzatti (fdp, ZG) sah
zudem vor, den Interventionsmechanismus in eine separate Vorlage auszulagern, um
die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Die Minderheit II (Weibel), geschlossen
unterstützt von der BDP und GLP, war gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
chancenlos (180 zu 14 Stimmen). Dieser unterlag jedoch genauso wie die Minderheiten I
(Humbel, unterstützt von SP, GPS, CVP und BDP) und III (de Courten, unterstützt von der
SVP) dem Mehrheitsantrag (grösstenteils unterstützt von FDP und SVP). Vor die Wahl
gestellt, den Interventionsmechanismus im Rahmen der Altersvorsorge 2020 oder in
einer separaten Vorlage umzusetzen, entschied sich der Nationalrat grossmehrheitlich
für letztere Option und nahm den Einzelantrag Pezzatti mit 187 zu 9 (GLP- oder CVP-)
Stimmen an. Als letzte Frage dieses Blocks wurde die maximal mögliche Höhe der
Anhebung der Mehrwertsteuersätze behandelt. Hier schwankten die Vorschläge
zwischen 0.3 Prozentpunkten (Minderheit II Frehner (svp, BS)), 0.6 Prozentpunkten
(Mehrheit der SGK-NR) und 1 Prozentpunkt (Ständerat, Minderheit I Humbel). Der
Nationalrat entschied sich für den Mittelweg und schuf mit der Erhöhung um 0.6
Prozentpunkte erneut eine Differenz zum Ständerat. 

Der vierte Block umfasste Massnahmen in der zweiten Säule, konkret den
Mindestumwandlungssatz und die Ausgleichsmassnahmen im BVG. Dabei pflichtete der
Nationalrat dem Erstrat mit 141 zu 51 Stimmen (3 Enthaltungen) gegen den Willen der SP
und der Grünen deutlich bei und senkte den Mindestumwandlungssatz von 6.8 auf 6
Prozent. Um eine Kompensation des tieferen Umwandlungssatzes innerhalb des BVG zu
ermöglichen, entschied sich der Nationalrat relativ knapp zur Abschaffung des
Koordinationsabzugs (100 zu 89 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie für eine Reduktion
der gestaffelten Altersgutschriften auf zwei Ansätze (25-44: 9%, 45-Referenzalter:
13.5% des versicherten Lohns). Letztere soll zusätzlich der Diskriminierung älterer
Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Hingegen verzichtete er trotz
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf eine Garantie des Leistungsniveaus der
Übergangsgeneration (Personen über 40 (Bundesrat) respektive 50 Jahren (Ständerat))
im Rahmen des Sicherheitsfonds. 

Im fünften Block standen die Ausgleichsmassnahmen in der AHV sowie der
Ehepaarplafonds zur Debatte. Bei der Höhe der Vollrenten sprach sich der Nationalrat
für die Beibehaltung des geltenden Rechts aus und schuf damit eine gewichtige
Differenz zum Ständerat, der die Altersrente als Kompensation für die Reduktion des
Umwandlungssatzes um 70 Franken erhöhen wollte. Auch die Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent (Ständerat, Minderheiten I (Humbel) und IV
(Feri)) respektive auf 160 Prozent (Minderheit II Humbel), die sowohl von Befürwortern
als auch von Gegnern im Nationalrat als Reaktion auf die Volksinitiative gegen die
Heiratsstrafe empfunden wurde, lehnte die grosse Kammer ab. Um dem
Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern gerecht zu werden, hatte die Mehrheit
der SGK-NR zudem vorgeschlagen, die Summe der Erwerbseinkommen der Frauen mit
einem Zuschlag zu belegen, „der dem nach objektiven Kriterien nicht erklärbaren Anteil
am allgemeinen Lohnunterschied entspricht”. Dies scheiterte jedoch am Widerstand
von FDP.Die Liberalen und SVP sowie vereinzelten anderen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern. 

Der sechste Block beinhaltete institutionelle Massnahmen, der siebte Block weitere zu
klärende Details. Hier entschied sich der Nationalrat unter anderem dafür,
Risikobeiträge nach individuellen Grundsätzen zu berechnen (139 zu 53 bei 1
Enthaltung), während der Ständerat einen Passus zu kollektiven Grundsätzen ergänzt
hatte. Des Weiteren lehnte der Nationalrat eine Erhöhung der Beiträge der
Selbständigerwerbenden mit 129 zu 65 Stimmen ab.
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In den Gesamtabstimmungen zu den drei Vorlagen (Bundesgesetz über die Reform der
Altersvorsorge 2020, Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer und Bundesbeschluss über die Wahrung des finanziellen
Gleichgewichts der AHV) zeigten sich nur die FDP.Die Liberalen und die Grünliberalen
mit allen drei Vorlagen einverstanden. Die Reform der Altersvorsorge 2020 lehnten die
Fraktionen der SP und der Grünen in der Gesamtabstimmung ab, da der Nationalrat
gemäss Silvia Schenker (sp, BS) in den letzten Tagen ein Massaker angerichtet habe.
Auch bei der CVP- und BDP-Fraktion fand die Vorlage kaum noch Zustimmung, ein
Grossteil von ihnen enthielt sich der Stimme. Die Zusatzfinanzierung der AHV durch
eine Mehrwertsteuererhöhung hingegen wurde von einer Minderheit der SVP-Fraktion
abgelehnt, die meisten übrigen SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier
enthielten sich zusammen mit denjenigen der SP und der Grünen der Stimme. Am
umstrittensten war der Bundesbeschluss zum finanziellen Gleichgewicht der AHV, bei
dem es um den Interventionsmechanismus ging: Hier standen sich 99 Ja-Stimmen aus
der SVP-, FDP- und GLP-Fraktion und 90 Nein-Stimmen aus der SP-, CVP-, GPS- und
Teilen der BDP-Fraktion gegenüber. Somit entschied sich der Nationalrat auch hier
insgesamt knapp für die zuvor beschlossenen Änderungen. 25

Invalidenversicherung (IV)

Die ständerätliche Beratung von Entwurf 1 hatte im Vorjahr zu diversen Abweichungen
von der Bundesratsbotschaft geführt. In der Wintersession des Berichtsjahres
behandelte der Nationalrat das Thema und nahm weitere Änderungen vor. Die Debatte
wurde auch hier intensiv und teilweise emotional geführt. Sie war geprägt vom
Gegensatz zwischen zwei Allianzen: Die Ratslinke und der soziale Flügel der CVP auf der
einen Seite setzten sich gegen zu starke Belastungen für die Versicherungsnehmer ein
und machten geltend, der IV gehe es finanziell bereits deutlich besser, womit sich
weitere Reformen im Moment erübrigten. Auf der anderen Seite positionierten sich der
bürgerliche Teil der CVP und die übrigen Parteien, welche zugunsten einer
konsequenten Sanierung auch bereit waren, stärkere Leistungskürzungen vorzunehmen.
In der Eintretensdebatte wurden zwei linke Minderheitsanträge auf Nichteintreten und
auf Rückweisung an den Bundesrat klar abgelehnt. Ein Antrag der Minderheit Ingold
(evp, ZH), welcher vom Bundesrat unterstützt wurde, wurde dagegen knapp
angenommen. Er verlangte eine Aufsplittung der Vorlage und die Rückweisung
bestimmter Artikel als Entwurf 3 an die Kommission. Letztere sollte die betreffenden
Bestimmungen erst beraten, wenn aussagekräftige Ergebnisse der Evaluation der
Revisionen 5 und 6a vorliegen. Es handelt sich dabei insbesondere um die besonders
umstrittenen Änderungen bei den Kinderrenten und der Übernahme von Reisekosten.
Die Mehrheit des Rates teilte die Ansicht der Kommissionsminderheit, wonach eine
verspätete Einführung dieser Bestimmungen angesichts der leicht verbesserten
finanziellen Lage der IV und der neusten wirtschaftlichen und demographischen
Prognosen für die Sanierung der IV verkraftbar sei. Der restliche Teil von Entwurf 1, der
strukturelle Verbesserungen anstrebt (Änderung des Rentensystems von einer
abgestuften hin zu einer stufenlosen Berechnung, verstärkte Eingliederung,
Betrugsbekämpfung, Entschuldung, Einführung eines Interventionsmechanismus) sollte
dagegen sofort beraten werden. Mit der Aufsplittung wollte die Minderheit das Risiko
eines Scheiterns des als wichtig betrachteten neuen, stufenlosen Rentensystems durch
eine allfällige Ablehnung der gesamten Vorlage vermeiden. Die Presse sprach von einem
taktischen Entscheid im Hinblick auf das angedrohte Referendum der
Behindertenorganisationen. In der Detailberatung wurde ein Minderheitenantrag Ingold
(cvp, ZH), welcher die Dauer von Integrationsmassnahmen auf ein Maximum von zwei
Jahren beschränken wollte, mit 101 zu 82 Stimmen abgelehnt. Die Frage nach der Höhe
der Grundentschädigung spaltete den Rat: Die Kommissionsmehrheit beantragte, vom
Entwurf des Bundesrates abzuweichen und die Höhe der Grundentschädigung während
der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen auf 70% anstelle von 80% des zuletzt
erzielten Erwerbseinkommens ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu senken. Der
Ständerat war als Erstrat noch dem Bundesrat gefolgt. Eine Minderheit Lohr (cvp, TG)
wollte bei 80% bleiben, da das zuletzt erzielte Erwerbseinkommen aufgrund eines sich
meist schleichend verschlechternden Gesundheitszustandes in der Regel schon sehr
tief sei. Die Ratslinke und die CVP folgten dem Minderheitsantrag, während die
restlichen bürgerlichen Parteien mit der Kommissionsmehrheit stimmten. Erst mit
Stichentscheid der Ratspräsidentin Maya Graf (gps, BL) wurde schliesslich der
Minderheitsantrag angenommen. Besonders umstritten und auch von den Medien stark
beachtet war die Frage, ab welchem Invaliditätsgrad in Zukunft eine Vollrente
ausgesprochen werden sollte. Nach gültigem Recht beträgt dieser 70%, die
Bundesratsvorlage wollte die Schwelle jedoch auf 80% anheben. Während die
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Kommissionsmehrheit damit einverstanden war, wehrte sich eine Minderheit Lohr (cvp,
TG) mit dem Argument, die Kürzung würde Schwerbehinderte treffen, für welche es
faktisch unmöglich sei, den Ausfall mit einer Teilerwerbstätigkeit auszugleichen. Der Rat
folgte dieser Minderheit mit 95 zu 87 Stimmen und nahm damit zwar das neue,
stufenlose Rentensystem an, beliess aber den minimalen Invaliditätsgrad für eine
Vollrente bei 70%. Im Gegensatz zum Ständerat und in Einklang mit seiner
Kommissionsmehrheit beschloss der Nationalrat, auch laufende Renten dem neuen
System zu unterstellen. Ausgenommen werden sollen einzig die Renten der über 55-
jährigen Bezüger. Eine weitere Differenz zum Ständerat ergab sich in der Frage der
Bemessung der Kinderrenten für im Ausland lebende Kinder. Dieser Punkt war im
Gegensatz zu den allgemeinen Kinderrenten im Entwurf 1 verblieben. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommissionsmehrheit und beschloss, die Renten der im Ausland
herrschenden tieferen Kaufkraft anzupassen. Zuletzt behandelte die grosse Kammer die
neue Schuldenbremse für die IV, den so genannten Interventionsmechanismus. Dieser
soll bei einem Absinken der flüssigen Mittel der IV unter 40% einer Jahresausgabe
wirksam werden, damit die IV finanziell stabil gehalten werden kann. Im Gegensatz zum
Ständerat lehnte es der Nationalrat gänzlich ab, im Gesetz konkrete Massnahmen zu
statuieren, welche bei drohenden Finanzierungsproblemen automatisch greifen sollten.
Er strich auch einen Artikel, wonach die Schuldenbremse erst dann wieder ausser Kraft
gesetzt worden wäre, wenn die flüssigen Mittel erneut 50% einer Jahresausgabe
erreicht hätten. Ein Antrag Weibel (glp, ZH) schliesslich, der erneut die Idee
verbindlicher Quoten für Unternehmen zur Eingliederung von Invaliden aufgriff, wurde
mit 70 zu 108 Stimmen abgelehnt. In der Gesamtabstimmung sprachen sich 93
Nationalratsmitglieder für eine Annahme der Vorlage aus, 80 dagegen. Die
Gegenstimmen kamen primär aus der SVP- und der FDP-Liberalen Fraktion, welche die
Vorlage aufgrund der beschlossenen Änderungen als nicht mehr wirksam ansahen und
sich geschlossen gegen sie stellten. SP, Grüne und Grünliberale stellten sich
geschlossen, die CVP-EVP-Fraktion grossmehrheitlich hinter die Vorlage. Die BDP-
Fraktion war gespalten. Die Differenzbereinigung durch den Ständerat wird im Folgejahr
erwartet. 26

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr diverse Änderungen beschlossen hatte, ging der
Entwurf 1 zur 6. IV-Revision im Berichtsjahr ins Differenzbereinigungsverfahren. In der
Frühjahrssession befasste sich der Ständerat mit dem Geschäft und hielt dabei an den
geforderten Einsparungen fest. Seiner Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat
folgend und entgegen einer Minderheit Kuprecht (svp, SZ), beschloss der Rat, dem
nationalrätlichen Entscheid aus dem Vorjahr, mit den Kinderrenten und der Übernahme
von Reisekosten einen umstrittenen Teil des Entwurfes 1 als Entwurf 3 auszukoppeln
und an die Kommission zurückzuweisen, zuzustimmen. Die Befürworter der Aufteilung
argumentierten, die Chancen der Vorlage bei einem – nicht unwahrscheinlichen –
Referendum seien auf diese Weise deutlich höher und die Verzögerung der neu im
Entwurf 3 eingeplanten Einsparungen seien angesichts der durch die Revisionen 5 und
6a bereits erreichten Ausgabenrückgänge zu verkraften. Die Gegner beklagten dagegen
eine Verwässerung der Revision wegen ungenügender Sparbemühungen. Diese seien
beim Volks-Ja zu einer befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der IV
Bedingung gewesen. Es sei zu befürchten, dass der Entwurf 3 schliesslich unbehandelt
von der politischen Bildfläche verschwinde. Der Nationalrat hatte im Vorjahr die
Einführung eines stufenlosen Rentensystems auch für laufende Renten von Personen
bis 55 Jahren beschlossen und dabei den minimalen Invaliditätsgrad für eine Vollrente
von 80 auf 70% gesenkt. Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission empfahl gegen
eine Minderheit Maury Pasquier (sp, GE), am ursprünglichen Beschluss des Ständerates
festzuhalten. Somit würde das neue System erst für Neurenten eingeführt und der
minimale Invaliditätsgrad wäre bei 80% anzusetzen. Im Gegensatz zum Vorschlag des
Nationalrates könnten damit tatsächlich Kosten eingespart werden, so die Begründung.
Wichtig sei auch der vom Systemwechsel ausgehende Erwerbsanreiz, da zusätzlich
verdientes Geld fast vollumfänglich behalten werden könne. Zudem sei das
Reintegrationsziel gefährdet, sollte eine volle Rente bereits bei 70% Invalidität gewährt
werden. Die Gegner sprachen sich zwar ebenfalls für ein lineares Rentensystem aus,
lehnten aber ab, Einsparungen zulasten der Behinderten mit einem Invaliditätsgrad
zwischen 70 und 79% vorzunehmen. Die blosse Kostenneutralität der Massnahme sei
angesichts der schwarzen Zahlen der IV und der positiven Aussichten durchaus
akzeptabel. Die durch die Erhöhung auf 80% angestrebten Einsparungen seien blosse
Kostenverlagerungen, denn die Eingliederung gelinge in der Regel nicht und die
entstehenden Härtefälle würden in Zukunft auf Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe
angewiesen sein. Mit 25 zu 19 Stimmen entschied die kleine Kammer sich schliesslich
für den Antrag der Mehrheit, womit eine Differenz zum Nationalrat erhalten blieb. Ein
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Minderheitsantrag Kuprecht (svp, SZ), der eine Verrechnung der IV-Kinderrenten mit
den Familienzulagen verlangte, um zu verhindern, dass IV-beziehende Eltern ein
höheres Einkommen erzielen als erwerbstätige, fand keine Mehrheit. Grössere
Abweichungen zum Nationalrat bestanden zudem beim Interventionsmechanismus, wo
der Nationalrat die Festschreibung von automatischen Massnahmen im Falle einer
finanziellen Schieflage gänzlich abgelehnt hatte. Die Kommissionsmehrheit im Ständerat
beantragte, am ursprünglichen Beschluss mit einer automatischen Beitragserhöhung
und Sistierung der Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung
festzuhalten. Die Schuldenbremse könne eine vernünftige Balance zwischen Einnahmen
und Ausgaben herstellen, die nachhaltige Sanierung der IV sei notwendig und dem Volk
versprochen worden. Eine Minderheit I Rechsteiner (sp, SG) beantragte, nur den
Beitragssatz automatisch zu erhöhen, die selbe Minderheit II sprach sich alternativ für
den Beschluss des Nationalrates und damit den Verzicht auf jegliche automatischen
Massnahmen aus. Die Bestimmungen, wonach der Gesetzgeber beim Erreichen einer
kritischen Grenze Massnahmen zu beschliessen habe, welche durch eine automatische
Beitragserhöhung ergänzt würden, sei demokratisch und habe sich in der
Arbeitslosenversicherung bewährt, so die Minderheit. Ein automatischer Eingriff in die
Renten sei dagegen präzedenzlos und würde zu einer Entkoppelung der IV- von den
AHV-Renten führen, womit faktisch das Niveau des Anspruchs zur Existenzsicherung
gesenkt werde. Eine solche Absenkung sei verfassungswidrig. Dieser Argumentation
folgte jedoch nur knapp ein Drittel der Ratsmitglieder, womit der Mehrheitsantrag
deutlich angenommen wurde. In der Sommersession kam das Geschäft zum zweiten Mal
in den Nationalrat, wo die Differenzen zum Ständerat nicht vollständig bereinigt werden
konnten. So blieb die grosse Kammer gegen den Antrag ihrer Kommissionsmehrheit und
mit einer Minderheit Lohr (cvp, TG) bei ihrem Beschluss, bereits ab einem
Invaliditätsgrad von 70% eine Vollrente zuzusprechen. Das Resultat fiel dabei mit 108 zu
78 Stimmen recht deutlich aus; Unterstützung fand die Verschärfung nur bei der SVP,
der FDP und bei einzelnen Mitgliedern der CVP/EVP-Fraktion. Mit einem sehr ähnlichen
Stimmenverhältnis von 107 zu 74 Stimmen sprach der Rat sich dagegen für ein Streichen
der Bestimmung zur Anpassung der Renten für Kinder im Ausland lebender IV-
Beziehender an die dortige Kaufkraft und diesbezüglich also zugunsten einer
Bereinigung mit dem Ständerat aus. Eine Minderheit Bortoluzzi (svp, ZH) hatte verlangt,
am früheren Beschluss festzuhalten. Mit 108 zu 74 Stimmen blieb die grosse Kammer
hingegen entsprechend dem Antrag ihrer Kommission bei ihrer Haltung gegen eine
Schuldenbremse mit automatischen Massnahmen. Wie bereits in früheren
Verhandlungen stellten sich dabei SP und Grüne gegen automatische Rentenkürzungen,
während die SVP sich gegen höhere Lohnbeiträge wehrte. Diese unheilige Allianz
überstimmte die Mitteparteien. Alle Fraktionen stimmten geschlossen ab und es gab
keine Enthaltungen. Damit verblieben als Differenzen zwischen den beiden Kammern
die Festlegung des minimalen Invaliditätsgrads zur Auszahlung einer Vollrente, die
Ausgestaltung des Interventionsmechanismus sowie eine Begriffsänderung im IV-
Gesetz. Bereits eine Woche später kam die Vorlage erneut zur Verhandlung in den
Ständerat. Dieser hielt gegen Minderheitsanträge von linker Seite an der Schwelle von
80% Invalidität für eine volle Rente und an der Ausgestaltung der Schuldenbremse mit
automatischen Beitragserhöhungen und Einfrieren der Renten fest. Zwei Tage später
beschloss der Nationalrat, ebenfalls bei seiner Position zu bleiben. Damit kam der
Entwurf in die Einigungskonferenz, welche noch in der gleichen Session zusammentrat.
Die Konferenz schloss sich mit jeweils sehr knappen Mehrheiten bei der Frage des
minimalen Invaliditätsgrads dem Nationalrat, bei jener der Schuldenbremse dem
Ständerat an, womit eine Einigung nicht zustande kam. Die Kommissionen mussten
daher ihren Räten beantragen, das Geschäft abzuschreiben. Dagegen wehrte sich im
Ständerat ein Antrag 
Gutzwiller (fdp, ZH), der eine nochmalige Einberufung der Einigungskonferenz
verlangte. Dieser Antrag wurde angenommen, am selben Tag lehnte jedoch der
Nationalrat einen gleichlautenden Antrag Weibel (glp, ZH) klar ab, wobei sich wiederum
eine unheilige Allianz aus Grünen, SP und SVP durchsetzte. Damit wurde Entwurf 1 der
IV-Revision 6b definitiv abgeschrieben. Entwurf 3 war im Vorjahr an die Kommission
zurückgewiesen und im Berichtsjahr nicht mehr behandelt worden. 27

In der Frühjahrssession 2019 stand die Behandlung der Weiterentwicklung der IV auf
dem Programm des Nationalrats. Zuvor hatte die SGK-NR die Vorlage mit 15 zu 0
Stimmen (bei 7 Enthaltungen) zur Annahme empfohlen, nachdem sie zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter der SODK, der Dachverbände der Sozialpartnerinnen und
Sozialpartner, der Ärztinnen und Ärzte, der Behindertenorganisationen und der IV-
Stellen sowie einen Experten angehört und acht Berichte in Auftrag gegeben hatte. Zu
Beginn erinnerte Kommissionssprecher Lohr (cvp, TG) den Rat daran, ob den vielen
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diskutierten Zahlen nicht zu vergessen, dass es hier um Menschen und ihre Schicksale
gehe. In der Folge fasste er die zentralen Aspekte der Vorlage zusammen: eine bessere
Integration von jungen sowie von psychisch beeinträchtigten Menschen in den
Arbeitsmarkt, medizinische Massnahmen für Kinder mit Geburtsgebrechen, ein
stufenloses Rentensystem, Gutachten sowie die Übernahme von Themenkomplexen aus
der Revision 6b. Hingegen verzichte man auf eine anfangs beabsichtigte Streichung der
Renten für Personen unter 30 Jahren, da es diesbezüglich keine praktikablen Lösungen
gebe: Entweder man zahle die entsprechenden Renten bei nichteingliederungsfähigen
Personen dennoch aus oder die Sozialhilfe würde zukünftig für sie aufkommen müssen,
wobei zusätzlich der Verlust der Restarbeitsfähigkeit drohe. Das Verhältnis des
Einsparungspotenzials der vom Bundesrat (CHF 13 Mio.) und von der Kommission (CHF
67 Mio.) vorgelegten Versionen und der Gesamtausgaben der IV von CHF 9.2 Mrd. im
Jahr 2017 zeige auf, dass es sich um eine Optimierungsvorlage handle, erklärte Lohr.
Man wolle damit «die IV [noch stärker] als Eingliederungsversicherung» positionieren.
In diesem letzten Punkt herrschte im Rat mehrheitlich Einigkeit: Die Sprecherinnen und
Sprecher der meisten Parteien lobten die Zielsetzung der Vorlage und auch die
Sprecherinnen der SP und der Grünen hiessen die bundesrätliche Vorlage gut. Sie
hoben jedoch hervor, dass sie die von der bürgerlichen Kommissionsmehrheit
geplanten Abbaumassnahmen in dieser Optimierungsvorlage bekämpfen würden. Einzig
SVP-Vertreterin Herzog (svp, TG) wies auf die zwischen 2010 und 2014 noch immer
gestiegenen Kosten der IV und auf die Notwendigkeit einer Sanierung hin. Eintreten war
in der Folge jedoch nicht umstritten.

Zuerst setzte sich der Nationalrat mit dem «Herzstück» der Vorlage auseinander, wie es
unzählige Sprechende betonten: der beruflichen Eingliederung und dem Taggeld. Dazu
hatte der Bundesrat neu einen Artikel zur Früherfassung geschaffen, mit dem die
persönliche Situation der Versicherten abgeklärt und mögliche Massnahmen zur
Frühintervention bei 14- bis 25-Jährigen von Invalidität bedrohten Personen sowie bei
arbeitsunfähigen Personen geprüft werden können. Der Nationalrat stimmte dieser
Regelung entgegen dem Antrag einer Minderheit Herzog zu. Zudem sollten die
Massnahmen der Frühintervention zukünftig auch dazu beitragen, Personen unter 25
Jahren den Zugang zu einer beruflichen Ausbildung und den Eintritt in den
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Bisher dienten sie lediglich der Erhaltung der
Arbeitsplätze oder der Eingliederung der Versicherten an neuen Arbeitsplätzen.
Bezüglich der erstmaligen beruflichen Ausbildung präzisierte der Bundesrat das
bisherige Gesetz und verwies ausdrücklich auf die berufliche Eingliederung «im ersten
Arbeitsmarkt». Eine Minderheit Lohr versuchte zu erreichen, dass sich die Dauer dieser
Eingliederungsmassnahmen zukünftig nach dem Berufsbildungsgesetz richten und
entsprechend mindestens zwei Jahre dauern soll. Dadurch könnten die Vorgaben der
UNO-Behindertenrechtskonvention sowie eines Urteils des Bundesgerichts, wonach
eine IV-Anlehre grundsätzlich zwei Jahre zu dauern hat, eingehalten werden,
argumentierte zum Beispiel Yvonne Feri (sp, AG). Ruth Humbel (cvp, AG) erklärte
hingegen, dass es bei dieser Passage nur um die Vorbereitung auf Hilfsarbeiten oder um
die Tätigkeiten in einer geschützten Werkstatt ginge und ein Verweis auf das
Berufsbildungsgesetz daher nicht sinnvoll sei. Bei einem «Missverhältnis zwischen
Eingliederungszweck und Kosten der Massnahme» müsse eine flexible Handhabung
möglich sein, betonte sie. Knapp entschied sich der Nationalrat mit 92 zu 91 Stimmen
gegen den Verweis auf das Berufsbildungsgesetz; die vollständige SVP-Fraktion, eine
grosse Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der CVP/EVP-
Fraktion setzten sich damit knapp durch. Schliesslich wollte der Bundesrat die zeitliche
Einschränkung der Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von medizinischen
Massnahmen mit dem Ziel der beruflichen Eingliederung vom 20. auf das 25. Altersjahr
ausdehnen; jedoch nur, wenn die Versicherten bis zur Vollendung des 20. Altersjahrs
berufliche Massnahmen der IV in Anspruch nehmen. Obwohl eine Minderheit Carobbio
Guscetti (sp, TI) für eine entsprechende Möglichkeit auch für Personen, die erst später
berufliche Massnahmen wahrnähmen, plädierte, entschied sich der Rat deutlich für die
vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Keine grossen Änderungen nahm der Rat bezüglich der Höhe der Taggelder vor; er
passte hier hauptsächlich Formulierungen an. Bezüglich Personen in beruflicher
Grundausbildung legte er jedoch fest, dass das Taggeld dem Lohn gemäss Lehrvertrag
respektive, falls kein Lehrvertrag vorhanden ist, «auf den Monat hochgerechnet einem
nach Alter abgestuften mittleren Einkommen von Personen in vergleichbarer
Ausbildungssituation» entsprechen soll. Hier wollte eine Minderheit Gysi (sp, SG)
grosszügiger sein und die entsprechenden Werte als Anteile des Höchstbetrags der
versicherten Taggelder festlegen, was die grosse Kammer jedoch ablehnte. 

Im zweiten Block ging es um die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste, die
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Angleichung der Leistungen an die Krankenversicherung, Reisekosten sowie um
Gutachten. Bezüglich medizinischer Massnahmen bei angeborenen Missbildungen oder
bei genetischen Krankheiten legte der Nationalrat neu ausdrücklich die
Voraussetzungen für eine Übernahme sowie die übernommenen Leistungen durch die
IV fest, wollte aber eine vollständige Auflistung der übernommenen Geburtsgebrechen
oder der Höchstbeträge für die Arzneimittel dem Bundesrat überlassen. Der Bundesrat
wollte überdies die Dauer der Übernahme der medizinischen Massnahmen sowie den
Ausschluss gewisser Leistungen selbst festlegen. Diesen Passus strich die Kommission
entgegen einem Antrag einer Minderheit Herzog und berechtigte stattdessen den
Bundesrat, Regelungen zu Arzneimitteln, die nicht durch das Schweizerische
Heilmittelinstitut zugelassen sind, ausserhalb des Indikationsbereichs angewendet
werden oder in der Schweiz nicht zugelassen sind, vorzunehmen. Damit nahm die
Kommission ein aktuell virulent diskutiertes Problem auf. Verschiedene Anträge einer
Minderheit Herzog auf Übernahme der Reisekosten der Versicherten, etwa zur
Durchführungsstelle einer Umschulung oder zur Abgabestelle für Hilfsmittel, lehnte der
Rat ab. 
Nicht nur im IVG, sondern auch im ATSG sah der Bundesrat Änderungen – insbesondere
bezüglich der Gutachten – vor. Diesbezüglich warnte Silvia Schenker (sp, BS) die
Parlamentsmitglieder, dass diese Änderungen somit nicht nur die IV-Bezügerinnen und
-Bezüger beträfen, sondern alle Sozialversicherten. Dabei schuf der Nationalrat eine
Pflicht, den Versicherten die Namen von allenfalls beigezogenen Sachverständigen zu
nennen, sowie die Möglichkeit für die Versicherten, diese abzulehnen, verzichtete aber
darauf, wie von der Minderheit Schenker gefordert, ausdrücklich festzuhalten, dass
diese Sachverständigen «versicherungsextern und unabhängig» zu sein haben. Zudem
wollte die Kommission die Kann-Formulierung, gemäss welcher der Bundesrat Kriterien
für die Zulassung von Sachverständigen für Gutachten erlassen und eine breit
zusammengesetzte Kommission zur Überwachung der Gutachtenerstellung schaffen
kann, durch eine Muss-Formulierung ersetzen, wogegen sich zwei Minderheiten Graf
(gp, BL) und Weibel (glp, ZH) erfolglos wehrten.  

Im dritten Block wurden das Rentensystem und die Kinderrenten behandelt. Im
Grundsatz sollte der Anspruch auf eine IV-Rente unverändert bleiben: Anspruch haben
demnach weiterhin Personen, deren Erwerbsfähigkeit durch zumutbare
Eingliederungsmassnahmen nicht wiederhergestellt, erhalten oder verbessert werden
konnte, die während eines Jahres mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig waren und die
nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind. Neu sollte der
Rentenanspruch jedoch nicht mehr in Viertelschritten, sondern in prozentualen
Anteilen an einer ganzen Rente festgelegt werden. Unter 40-prozentigem
Invaliditätsgrad wird demnach keine Rente ausgesprochen, zwischen einem
Invaliditätsgrad von 40 und 49 Prozent steigt der prozentuale Anteil an einer Rente von
25 Prozent auf 47.5 Prozent an, zwischen einem Invaliditätsgrad von 50 und 69 Prozent
entspricht der Invaliditätsgrad dem prozentualen Anteil an einer gesamten Rente und
ab einem Invaliditätsgrad von 70 Prozent erhalten die Versicherten eine ganze Rente
zugesprochen. Unterstützt wurde diese neue Rentenberechnung von zwei Minderheiten
Ruiz (sp, VD), die sich jedoch für grosszügigere Übergangsbestimmungen einsetzten;
abgelehnt wurde sie von einer Minderheit Lohr, die das bisherige System mit den
Viertelrenten beibehalten wollte. Sowohl bezüglich ihres neuen Systems zur
Rentenberechnung als auch bezüglich der Übergangsbestimmungen blieb die
Kommission aber erfolgreich. Der Rentenanspruch von bisherigen Rentenbezügerinnen
und -bezügern unter 60 Jahren ändert sich somit erst, wenn sich ihr Invaliditätsgrad
ändert; derjenige von IV-Beziehenden ab 60 Jahren wird auch zukünftig dem alten
Gesetz folgen. Neu wird die Invalidenrente angepasst, wenn sich der Invaliditätsgrad um
mindestens fünf Prozentpunkte verändert; bisher war laut IVG eine «erhebliche»
Änderung nötig. 
Auch bezüglich der Kinderrenten nahm der Nationalrat verschiedene Änderungen an.
So entschied er sich einerseits, den Begriff «Kinderrente» durch «Zulage für Eltern» zu
ersetzen, da es sich dabei ja nicht wirklich um eine Rente für Kinder handle. Dagegen
wehrte sich eine Minderheit Feri, weil die entsprechenden Änderungen neben dem IVG
auch im AHVG, im ELG und im BVG sowie in den dazugehörigen Verordnungen
vorgenommen werden müssten und Änderungen von unzähligen Weisungen und
Richtlinien nach sich zögen. Der Begriff «Kinderrente» sei zudem passender, weil er
verdeutliche, dass dieser Teil der Rente zur Unterstützung der Kinder gedacht sei,
erklärte die Minderheitensprecherin. Diesen Inhalt würde der Begriff «Zulage für
Eltern» nicht vermitteln. Doch nicht nur die Terminologie änderte die Mehrheit des
Nationalrats, sie entschied sich auch, die Zulage für Eltern von 40 auf 30 Prozent
respektive von 30 auf 22.5 Prozent einer ganzen Rente zu senken. Die Minderheit Graf
zur Beibehaltung der bisherigen Höhe der entsprechenden Zulage wurde überstimmt. 
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Im vierten Block behandelte der Nationalrat schliesslich diverse noch fehlende Themen.
Als erstes verpflichtete der Rat neu im ATSG entgegen der Forderung einer Minderheit
Schenker Arbeitgebende, Leistungserbringende, Versicherungen sowie Amtsstellen zur
Auskunft an die Organe der Sozialversicherungen – bisher waren die entsprechenden
Personen lediglich zur Auskunft «ermächtigt» gewesen. Eine weitere Minderheit
Schenker wollte eine Verpflichtung für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden
einführen, mindestens 1 Prozent von der Invalidität bedrohte oder IV-Taggeld
beziehende Mitarbeitende zu beschäftigen. Mit 132 zu 55 Stimmen lehnten jedoch alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ausser denjenigen der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie den zwei EVP-Mitgliedern die entsprechende Regelung ab. Stattdessen
schuf der Rat regionale ärztliche Dienste (RAD), die den IV-Stellen zur unabhängigen
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen für Leistungsansprüche zur Verfügung
stehen sollen. Der Nationalrat ergänzte diesen Passus auf Antrag der Mehrheit der SGK-
NR durch eine Aufforderung an die RAD, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie
die Vertrauensärztinnen und -ärzte der Versicherungen zu kontaktieren. Wiederum
hatte eine Minderheit Schenker diese Ergänzung abgelehnt, war jedoch gescheitert.
Ebenfalls erfolglos wehrte sich eine Minderheit Herzog gegen
Zusammenarbeitsvereinbarungen des Bundesrates und der Dachverbände der
Arbeitswelt zur Verbesserung der Wiedereingliederung von Menschen mit einer
Behinderung. Zwar unterstütze man die entsprechende Zusammenarbeit, die
entsprechende Regelung sei aber unnötig, erklärte Verena Herzog. Mit 93 zu 95
Stimmen scheiterten die (fast) geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen
sowie ein Mitglied der CVP-Fraktion äusserst knapp. Schliesslich stimmte der
Nationalrat einer Berechtigung zu, gemäss der Organe von Vorsorgeeinrichtungen
andere Vorsorgeeinrichtungen informieren dürfen, wenn sie feststellen, dass bei
Letzteren unrechtmässig Leistungen bezogen werden. 

Nach vier Sitzungen an zwei Tagen nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 133 zu 0 Stimmen an, wobei sich die SP- und die Grünen-
Fraktion sowie die Mitglieder der EVP der Stimme enthielten (55 Enthaltungen).
Diskussionslos schrieb der Rat die Postulate der SGK-NR (Po. 12.3971), Ingold (Po.
14.3191), Hess (Po. 14.4266) und Bruderer Wyss (Po. 15.3206) sowie eine Motion der SGK-
NR (Mo. 14.3661) ab. 28

Berufliche Vorsorge

Infrastrukturanlagen für Pensionskassen attraktiver zu machen, beabsichtigte Thomas
Weibel (glp, ZH) mit einer Motion im Juni 2017. Dazu sollte der Bundesrat die
Anlagekategorie „Infrastrukturanlagen” in den Bestimmungen über die Anlage des
Vermögens von Vorsorgeeinrichtungen in einem eigenen Artikel aufführen – und nicht
mehr nur als alternative Anlage betrachten – sowie eine Maximalquote von 10 Prozent
dafür vorsehen. Da die Kategorie der alternativen Anlage mit einem Stigma der
Intransparenz und hohen Kosten behaftet sei, habe eine solche Änderung zahlreiche
positive Effekte. Einerseits erlaube sie es den Pensionskassen durch Investitionen in
Infrastrukturanlagen – vom Motionär ausdrücklich genannt werden Energie-, Mobilitäts-
, Versorgungs- und Gesundheitsinfrastruktur – mit hoher Wertbeständigkeit und
stabilen Erträgen ihre Produkte zu diversifizieren. Dies minimiere gleichzeitig ihr Risiko,
da die Werthaltigkeit und die Erträge von Infrastrukturanlagen nur schwach mit den
Entwicklungen an den Aktien- und Obligationenmärkten korrelierten. Andererseits
würde dies neben der Finanzierung von Sachwerten mit grosser gesellschaftlicher
Relevanz und Wertschöpfung im Inland auch die Energiewende mit Geld aus der
Privatwirtschaft unterstützen. Der Bundesrat wies jedoch darauf hin, dass
Infrastrukturinvestitionen sehr heterogen, meist langfristig und illiquide seien und
international häufig wirtschaftlichen, technischen oder politischen Risiken ausgesetzt
seien. Da in der gültigen Regelung keine Investitionshemmnisse bestünden und die
Aufführung in einer separaten Anlagekategorie somit kaum zu neuen
Investitionsanreizen führen würde, sei kein Änderungsbedarf gegeben. Diese Ansicht
teilte die Mehrheit des Nationalrats jedoch nicht, mit 98 zu 80 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) sprach sich die grosse Kammer für eine Annahme der Motion aus.
Ablehnend zeigten sich lediglich die SVP-Fraktion, die Hälfte der SP-Fraktion sowie ein
Mitglied der FDP-Fraktion. 29

MOTION
DATUM: 15.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im Januar 2018 beriet die SGK-SR die Motion Weibel (glp, ZH) und sprach sich dafür aus,
Infrastrukturanlagen für Pensionskassen attraktiver zu machen. In der
Ständeratsdebatte in der Frühjahrssession 2018 wies Konrad Graber (cvp, LU) darauf
hin, dass es für Pensionskassen in der Praxis nicht so einfach sei wie ursprünglich
versprochen, von den Anlagevorschriften abzuweichen, weil die Aufsichtsbehörden und
die Stiftungsräte diesen Anlagevorschriften einen hohen Stellenwert zuschreiben
würden. Da sich Pensionskassen aber in einem Anlagenotstand befänden und
gleichzeitig zahlreiche Projekte in der Schweiz höheren Investitionsbedarf aufweisen
würden, sollte Pensionskassen der Zugang zu langfristig finanzierten Investitionen und
damit zu einer höheren Rendite erleichtert werden. Der heutige Titel der „Alternativen
Anlagen“ werde aber mit Venture-Capital-Anlagen und deren erhöhtem Risiko
gleichgesetzt. Daher sei eine neue Kategorie vonnöten. 
Bundesrat Berset erwiderte, dass diese Motion keine Veränderungen mit sich bringen
würde, da die Pensionskassen keine Kapazitäten zur Analyse von nicht börsenkotierten
Investitionsprodukten hätten, deren Wertfluktuationen fürchten würden und somit
nicht an einer häufigeren Nutzung solcher Investitionen interessiert seien. Eine
Verpflichtung der Pensionskassen zur Investition in Infrastrukturprojekte würde dieses
Problem zwar beheben, jedoch dem Ziel der zweiten Säule – der Garantie möglichst
hoher Renten – widersprechen. Daher sei es besser, nichts zu tun, als mit der Motion
den Eindruck zu erwecken, ein Problem zu lösen, das nicht existiere. Trotz dieses
Einwandes nahm der Ständerat die Motion ohne Gegenstimme mit 30 Stimmen bei 6
Enthaltungen an. 30

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2019 lancierte das Komitee «Vorsorge Ja – aber fair» die Volksinitiative «Für
eine generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)». Sie verlangt als
allgemeine Anregung, dass die finanzielle Stabilität von AHV und beruflicher Vorsorge
langfristig und «unter Wahrung der Generationengerechtigkeit» sichergestellt wird. Die
Altersrenten der beruflichen Vorsorge sollen demnach laufend an Anlageerträge,
Anlagerisiko, Demografie und Teuerung angepasst werden. Auch laufende Altersrenten
der beruflichen Vorsorge sollen «in moderaten Schritten» gesenkt oder erhöht werden
können. Überdies soll die berufliche Vorsorge weiterhin im Kapitaldeckungsverfahren
erfolgen müssen und die Leistungen nicht nach Nominalwert der Rente, sondern zur
Sicherung des Lebensstandards festgelegt werden. Zudem soll das Referenzrentenalter
unter Berücksichtigung der Lebenserwartung regelmässig angepasst werden.
Kopf des Komitees ist Josef Bachmann, der 17 Jahre lang Geschäftsführer der
Pensionskasse des Beratungsunternehmens PWC war, bevor er in Rente ging. Diese
Pensionskasse war es auch, die ein Modell schaffen wollte, bei dem die laufenden
Renten – wie in der Initiative vorgesehen – hätten steigen oder sinken können, damit
jedoch vor Bundesgericht scheiterte. Bachmann begründete seine Initiative damit, dass
die ursprüngliche Idee der Pensionskasse, dass jeder sein eigenes Alterskapital anspart,
heute nicht mehr gegeben sei. Stattdessen subventionierten die Aktiven die Renten der
Pensionierten. Zukünftig sollten die Renten daher wenn nötig reduziert werden, wobei
Rentnerinnen und Rentner mit zu tiefer Rente durch Ergänzungsleistungen unterstützt
werden sollten. Die übrigen Mitglieder des Komitees seien gemäss Bachmann Personen,
«die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Pensionskassen beschäftigen», darunter
auch die Nationalräte Franz Grüter (svp, LU), Bruno Pezzatti (fdp, ZG), Thomas Weibel
(glp, ZH) und der ehemalige Nationalrat Toni Bortoluzzi (svp, ZH). 
Auf grosse Ablehnung stiess das Anliegen beim Gewerkschaftsbund, da viele
Rentnerinnen und Rentner auf eine sichere und fixe Rente angewiesen seien. Diese
«verantwortungslose Initiative» greife das Fundament der Pensionskassen an. Diese
dienten nämlich auch dazu, die Schwankungen der Kapitalmärkte langfristig über alle
Versicherten zu verteilen. Auch der Pensionskassenverband Asip zeigte sich nicht
begeistert von der Initiative und nannte sie eine Gefahr für die Verlässlichkeit des
Systems. 
Die Sammelfrist dauert vom 2. April 2019 bis zum 2. Oktober 2020. 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.04.2019
ANJA HEIDELBERGER

Eine flexible, von der Finanzlage der Pensionskasse abhängige, Senkung oder Erhöhung
der laufenden BVG-Renten im überobligatorischen Teil hatte eine parlamentarische
Initiative von Thomas Weibel (glp, ZH) zum Ziel. Eine solche Möglichkeit würde gemäss
dem Initianten das Kapitaldeckungsverfahren der zweiten Säule stärken und die
Generationengerechtigkeit sowie die finanzielle Nachhaltigkeit erhöhen. Zuvor hatte
das Bundesgericht Ende 2017 entschieden, ein solches Modell nicht zu akzeptieren, da
gemäss Gesetz laufende Renten nur bei Unterdeckung der Kassen gekürzt werden
dürfen. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die SGK-NR lehnte den Vorstoss mit 10 zu 8 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) aufgrund der
«grossen sozialpolitischen Sprengkraft» solcher sogenannten Wackelrenten ab. Der
Vorschlag verstosse gegen das Prinzip der Rechtssicherheit, zudem solle der neuen
Pensionskassenreform nicht vorgegriffen werden, erklärte die Kommissionsmehrheit.
Eine Minderheit plädierte hingegen auf Folgegeben. In der Sommersession 2019 folgte
der Nationalrat seiner Kommission mit 138 zu 37 Stimmen (bei 4 Enthaltungen). Einzig
die Grünliberale-Fraktion, eine grosse Mehrheit der FDP-Fraktion sowie einzelne
Mitglieder der SVP-Fraktion sprachen sich für Folgegeben aus. 32

Im Dezember 2019 schickte der Bundesrat Änderungen an verschiedenen
Verordnungen (FZV, BVV2, BVV3) zur beruflichen Vorsorge in die Vernehmlassung, die
bis März 2020 dauern wird. Mit den Änderungen sollen Bestimmungen zur beruflichen
Vorsorge an die aktuelle Entwicklung des technischen Zinssatzes, an die Mortalitätsrate
und an die Invaliditätsquote angepasst werden. Zudem sollen die Forderungen
verschiedener Vorstösse erfüllt werden: eine längere Übertragungsdauer der Säule 3a-
Gelder (Postulat Weibel: glp, ZH; Po. 13.3813), eine Kürzung oder Verweigerung von
Kapitalleistungen, wenn der oder die Begünstigte den Tod der versicherten Person
vorsätzlich herbeigeführt hat (Interpellation Dittli: fdp, UR; Ip. 18.3405) oder die
Schaffung von Möglichkeiten für die Pensionskassen, in ökologisch nachhaltige Projekte
im In- und Ausland zu investieren (Motion Weibel: Mo. 15.3905). 33

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Private Vorsorge

In der Wintersession 2013 nahm der Nationalrat ein Postulat Weibel (glp, ZH) an, gemäss
dem der Bundesrat darlegen soll, welche Änderungen für eine Beibehaltung der
Möglichkeit, ab einem Alter von 59 respektive 60 Jahren weiterhin Überträge von einer
Säule-3a-Einrichtung auf eine andere Säule-3a-Einrichtung zu tätigen, nötig wären.
Diese Überträge sollten gemäss der Arbeitsgruppe «Vorsorge» der schweizerischen
Steuerbehörden zukünftig nicht mehr möglich sein, erklärte der Postulant. Er
vermutete, dass die Steuerbehörden darauf bestünden, das «Vorsorgeguthaben sofort
statt längstens in zehn Jahren zu besteuern», was er als kurzfristige Steuerpolitik
kritisierte. Diskussionslos nahm der Nationalrat das Postulat an, nachdem es auch der
Bundesrat zur Annahme empfohlen hatte. 34

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Nachdem im August 2015 bekannt geworden war, dass der Bundesrat im Rahmen der
Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung plane, die Anzahl
Wahlfranchisen zu reduzieren, reichte Thomas Weibel (glp, ZH) eine Motion "Richtige
Anreize mit Wahlfranchisen" ein, die den Bundesrat beauftragen wollte, die
Wahlfranchisen gemäss KVG beizubehalten. Dabei stützte er sich auf eine von
Santésuisse in Auftrag gegebene, repräsentative Umfrage, die ergeben hatte, dass die
Versicherten die bestehenden Wahlfranchisen beibehalten möchten. Der Motionär
argumentierte, dass sich die Streichung der Franchisenstufen und Rabattmöglichkeiten
negativ auf die Kostenentwicklung auswirken und vor allem Jugendliche und junge
Familien treffen würde, da diese besonders häufig höhere Franchisen wählten. Der
Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass das EDI zuerst die Klärung des
Zusammenhangs zwischen Franchisenhöhe und Leistungsbezug sowie der Gründe für
Franchisenwechsel abwarten möchte, bevor es weiterführende Entscheidungen trifft.
Er beantragte entsprechend die Ablehnung der Motion. 

Bis zur Behandlung durch den Erstrat im September 2017 war der Bundesrat nach
breiter Kritik von der Idee zur Streichung von Franchisenstufen abgerückt. Stattdessen
beabsichtigte er beruhend auf einem Bericht in Erfüllung der Motion Schmid-Federer
(cvp, ZH), anstelle der Anzahl Franchisenstufen deren Rabattierung zu ändern. In der
Parlamentsdebatte wies der Motionär nochmals darauf hin, dass die Reduktion der
Rabatte genauso wie die Abschaffung der höchsten Franchisenstufe das Wahrnehmen
von Eigenverantwortung bestrafe. Dies setzte falsche Anreize und mache die
Risikoselektion attraktiver. Bundesrat Berset erklärte, dass es bereits mehrere
Vorstösse zu diesem Thema gegeben habe (Po. 13.3250, Mo. 15.4157) und die Diskussion
um die Franchisen noch nicht abgeschlossen sei. So gebe es heute nur eine
Scheinauswahl, da nur die höchste und die tiefste Franchise rechnerisch interessant
seien. Entsprechend bevorzuge er eine Ablehnung der Motion, um vorgängig eine

MOTION
DATUM: 28.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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entsprechende Diskussion führen zu können. Dennoch sprach sich der Nationalrat mit
136 zu 53 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) für Annahme der Motion aus. 35

Im Januar 2018 beriet die SGK-SR die Motion Weibel (glp, ZH) „Richtige Anreize mit
Wahlfranchisen” und empfahl dem Ständerat in der Folge mit 7 zu 0 Stimmen bei 3
Enthaltungen deren Annahme. Die Beibehaltung der Franchisenzahl soll es den
Versicherten weiterhin ermöglichen, Selbstverantwortung wahrzunehmen. Der
Ständerat beriet die Motion Weibel in der Frühjahrssession 2018 zusammen mit der
Motion Stöckli (sp, BE), welche den Maximalrabatt auf die Wahlfranchise über CHF 500
von 70 auf 80 Prozent erhöhen wollte. Zuvor hatte die kleine Kammer bereits die
Motion der SGK-SR zur Beibehaltung der Höhe der Rabatte bei den verschiedenen
Franchisen angenommen. Nach dieser – aus Sicht des Bundesrates verlorenen –
Abstimmung zur Motion der SGK-SR über die Rabatte betonte Gesundheitsminister
Berset noch einmal deutlich, dass eine Beibehaltung der Anzahl Franchisen, wie es die
Motion Weibel fordere, unter Beibehaltung der Rabatthöhe von 70 Prozent, wie es
zuvor beschlossen worden war, den Ergebnissen des Berichts zu den Auswirkungen der
Franchisenhöhe widerspreche. Wenn das Parlament jedoch dieses ungerechte, unklare
und nicht fassbare System beibehalten wolle, liege das in seiner Kompetenz. Wie
bereits zuvor liess sich der Ständerat von den mahnenden Worten des
Gesundheitsministers nicht überzeugen und nahm die Motion mit 28 zu 9 Stimmen
an. 36

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2018 schlug die Debatte um die Franchisen speziell hohe Wellen, nachdem die
CEO der Krankenversicherung CSS, Philomena Colatrella, in einem Interview mit dem
SonntagsBlick vorgeschlagen hatte, neben anderen Massnahmen auch eine Erhöhung
der Mindestfranchise auf CHF 5'000 bis CHF 10'000 zu prüfen. Dadurch würden die
Prämien stark sinken – gemäss ersten Schätzungen auf CHF 170 pro Monat und Person
–, wodurch bei der Prämienverbilligung Gelder frei würden, um die sozial Schwächeren
bei der Bezahlung der Kosten innerhalb der Franchise zu unterstützen. Dadurch würde
die Eigenverantwortung gestärkt, wodurch wiederum die Gesundheitskosten sinken
würden, erklärte Colatrella. Dieser Vorschlag sorgte bei zahlreichen Akteurinnen und
Akteuren der Gesundheitspolitik für Aufruhr: Eine solche Erhöhung könne sich kaum
jemand leisten, war der Tenor. Für Patientenschützerin Susanne Hochuli würde dieser
Vorschlag das Ende des heutigen Kassensystems darstellen, weil die Kosten der sozialen
Abfederung nicht mehr durch die Prämiengelder bezahlt würden. Barbara Gysi (sp, SG)
befürchtete eine zusätzliche Belastung der sozial Schwächeren und Heinz Brand (svp,
GR) prognostizierte gar einen Volksaufstand. Neben der breiten Kritik wurden aber auch
verständnisvolle Stimmen laut, die eine umfassende Diskussion über alternative Modelle
forderten.

Gleichzeitig beschäftigte sich im Jahr 2018 auch die Politik ausführlich mit dem Thema
der Franchisen. So wurden 2018 neun Geschäfte zu diesem Thema beraten. Der
Nationalrat stimmte drei Motionen der FDP.Liberalen-Fraktion zu, gemäss denen die
Franchisen zukünftig regelmässig angepasst werden (Mo. 16.3110) und die Maximal- (Mo.
16.3111) und Minimalfranchise (Mo. 16.3112) erhöht werden sollen. Gehör im Nationalrat
fanden auch eine Motion Landolt (bdp, GL; Mo. 16.3084) zur Anpassung der
ordentlichen Franchise der OKP von CHF 300 auf mindestens CHF 400 sowie eine
parlamentarische Initiative Borer (svp, SO; Pa.Iv. 15.468) für eine Verlängerung der
Vertragsdauer bei besonderen Versicherungsformen wie Wahlfranchisen von einem auf
drei Jahre. Einer Forderung der SGK-SR zur Beibehaltung der Maximalrabatte bei allen
Wahlfranchisen (Mo. 17.3637) stimmte der Ständerat zu. Damit wollte er verhindern,
dass der Bundesrat die Maximalrabatte der mittleren Franchisen anpasst, wie ein
Bericht zuvor gefordert hatte. Einer ähnlichen Forderung bezüglich der Anzahl
Franchisenstufen (Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222)) stimmte die kleine Kammer
ebenfalls zu. Lediglich eine Motion Stöckli (sp, BE; Mo. 17.3771) mit der gegensätzlichen
Forderung, wonach der Maximalrabatt der Wahlfranchise über CHF 500 von 70 auf 80
Prozent hätte erhöht werden sollen, lehnte er ab. Die Botschaft für eine regelmässige
Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG 18.036) legte der Bundesrat
ebenfalls 2018 vor: Damit soll das Verhältnis zwischen Franchisen und Bruttokosten für
die OKP bei 1:12 fixiert werden; steigen die Kosten auf das Dreizehnfache der Franchise,
müsste diese erhöht werden. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.04.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Im März 2019 behandelte der Nationalrat eine Motion seiner SGK zur Erhöhung der
ordentlichen Franchise auf CHF 500. Die Kommission hatte argumentiert, dass eine
höhere Kostenbeteiligung die Eigenverantwortung stärken, mehr Anreize für
kostenbewussteres Verhalten schaffen und dadurch gemäss einer Auswertung des
Bundesrates im Rahmen der Interpellation Landolt (bdp, GL; Ip. 15.3132) eine
Prämiensenkung um mindestens CHF 430 Mio. oder 1.7 Prozent ermöglichen würde. Die
Mehrbelastung für kranke Erwachsene sei hingegen «vertretbar», betonte die
Kommission, da die entsprechenden Personen Prämienverbilligungen und teilweise EL
sowie Hilflosenentschädigungen erhielten. 
Der Bundesrat verwies auf die im internationalen Vergleich sehr hohe Kostenbeteiligung
der Versicherten in der Schweiz und bezeichnete eine Anhebung der ordentlichen
Franchise um 66 Prozent als «unzumutbar». Zudem widerspreche die Vorlage dem
Bundesratsgeschäft zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG
18.036) sowie der angenommenen Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222) zur
Beibehaltung der Wahlfranchisen. 

In der Frühjahrssession 2019 befasste sich der Nationalrat am Tag vor der geplanten
Besprechung der Motion mit einem Ordnungsantrag Clottu (svp, NE) auf Rückweisung
an die Kommission. Nach Annahme des Geschäfts zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung durch den Ständerat mache es keinen Sinn, jetzt eine Erhöhung der
Franchisen auf CHF 500 zu diskutieren, argumentierte er. Fabian Molina (sp, ZH) stellte
Clottu die Frage, ob dies ein Versuch sei, die Motion bis nach den Wahlen zu
verschieben, um vorher keine unpopulären Entscheidungen treffen zu müssen, was
dieser jedoch verneinte. Mit 131 zu 33 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) lehnte der
Nationalrat den Ordnungsantrag ab, lediglich bei einer Mehrheit der CVP- und einer
Minderheit der SVP-Fraktion fand er Zustimmung. 
Tags darauf folgte die Behandlung der Motion. Diese nutzte die SP, um den
Kommissionssprechern Bruno Pezzatti (fdp, ZG) und Raymond Clottu einige
unangenehme und Minderheitensprecherin Feri (sp, AG) die SP-Position bestätigende
Fragen zu stellen. Unter anderem verwies Roger Nordmann (sp, VD) darauf, dass beide
Kommissionssprecher – und somit 100 Prozent aller Kommissionssprecher in dieser
Sache, wie Nordmann betonte – in einer Denkfabrik («groupe de réflexion») der
Krankenkasse Groupe Mutuel seien, bei der sie für zwei bis drei Sitzungen jährlich CHF
10'000 pro Jahr erhielten. Pezzatti entgegnete, dass er als Beirat dieser Krankenkasse in
seinen Entscheidungen frei sei. Nach insgesamt 40 Wortmeldungen schritt das
Parlament zur Abstimmung und entschied sich deutlich gegen die Motion: Einzig die
Grünliberalen sowie Minderheiten der SVP, der FDP und der BDP sprachen sich für die
Änderung aus, mit 162 zu 21 wurde diese aber deutlich abgelehnt. 38

MOTION
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Unfallversicherung

Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv.
18.408) entschied sich die SGK-NR mit 12 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) im Hinblick
auf den Bericht des Bundesrates, die Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 11.3811) zur
Abschreibung zu empfehlen. Die Schaffung einer Regelung, gemäss der die
Unfallversicherung die Kosten von Rückfällen oder Spätfolgen von Unfällen aus der
Jugend übernehmen soll, würde neue Ungerechtigkeiten schaffen, erklärte die
Kommission. 

In der Frühjahrsession 2019 entschied sich der Nationalrat jedoch auf Antrag einer
Minderheit Nantermod mit 93 zu 84 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen eine
Abschreibung der Motion. Die Mehrheit des Rates liess sich von Thomas Weibel (glp, ZH)
und Manfred Bühler (svp, BE), die auf die zentralen vom Bundesrat im Bericht
aufgeführten Probleme verwiesen, nicht überzeugen. Deren Argumente hatte Philippe
Nantermod zuvor zu entkräften versucht: Unter anderem verwies er darauf, dass das
Rückwirkungsverbot auch bei genetischen Krankheiten missachtet werde und dass
Eltern nicht die Möglichkeit hätten, Schulkinder gegen spätere Behinderungen zu
versichern. Da es zudem nur Einzelfälle treffe, würden sich auch die Prämienfolgen in
Grenzen halten. Abschliessend rief er zur Achtung der Entscheidungen des Parlaments
in den Jahren 2013 und 2014 auf. Da sich seither die Situation nicht geändert habe,
könne der Bundesrat keine Abschreibung der Motion verlangen; er sei verpflichtet, ein
Gesetz vorzuschlagen. Letzterem widersprach Bundesrat Berset: Wenn der Bundesrat
das Gefühl habe, dass eine Weiterverfolgung eines Vorstosses nicht mehr gerechtfertigt
sei, könne er diesen sehr wohl zur Abschreibung empfehlen. Dies sah jedoch nur eine
Mehrheit der SVP- und der FDP-Fraktion sowie die gesamten Fraktionen der
Grünliberalen und der BDP ähnlich; die übrigen Parlamentarierinnen und
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Parlamentarier entschieden sich gegen eine Abschreibung der Motion. 39

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

En mai 2006, le peuple et les cantons ont validé, à une large majorité, les nouvelles
dispositions constitutionnelles sur la formation. L’article 64 de la Constitution a inscrit
la formation continue dans le puzzle suisse de la formation. La Loi sur la formation
continue concrétise ce mandat constitutionnel. Le paysage suisse de la formation est
composé de différentes entités comme l’instruction publique cantonale, la formation
professionnelle, les hautes écoles ou encore la recherche. L’introduction de la
formation continue dans ce décor permet de créer les liens nécessaires entre
formation formelle et formation non formelle, ainsi que d’établir une politique globale
en matière de formation continue. En effet, au fil des années, une approche dispersée
sur la question de la formation perpétue un éparpillement des terminologies et un
enchevêtrement de différentes réglementations. Une réglementation étatique doit
permettre à la fois de définir la formation continue et surtout de l’intégrer au système
suisse de formation. Au final, l’objectif est de permettre à chaque individu de se former
tout au long de sa vie. La loi sur la formation continue doit fixer un cadre, mais garantir
aussi une certaine souplesse. Elle doit être organisée en priorité sur une base privée et
relativement à la responsabilité individuelle. Les interventions étatiques doivent, par
conséquent, être secondaires. 
L’étude de la loi sur la formation continue a mis à jour de nombreuses divergences au
sein des deux chambres. Les débats ont été animés lors de la session de printemps et
d’été. Pour commencer, le Conseil des Etats a globalement maintenu la ligne libérale du
texte. Les employeurs ne sont pas tenus de financer des congés de perfectionnement,
mais ils doivent favoriser la formation continue de leurs employés. A ce sujet, Peter
Föhn (udc, SZ) a rappelé les risques d’un carcan étatique trop prononcé. Pour lui
répondre, Géraldine Savary (ps, VD) a précisé que l’encouragement des employeurs à la
formation continue ne remettait pas en question la priorité de la responsabilité
individuelle dans le cadre de la formation continue. L’idée d’obliger les employeurs à
fixer trois jours de congé maximum par an et par travailleur pour la formation continue
a été rejetée par le Conseil des Etats, tout comme un système de conseil et
d’orientation gratuit. Afin de ne pas gonfler le budget dédié à la formation continue, la
chambre des cantons a rejeté un projet de contrôle de qualité, l’idée d’octroi de
contributions financières à des projets de développement de la formation continue,
ainsi que la mise en place d’une stratégie nationale de coordination. Par contre, la loi
sur la formation continue devra favoriser la réinsertion professionnelle. L’intégration
des femmes doit être aussi importante que l’intégration des étrangers au marché du
travail, comme l’a souligné Anita Fetz (ps, BS). 
Ensuite, le Conseil national s’est emparé du projet. Il s’est d’abord opposé à la requête
du Conseil des Etats qui souhaitait seulement forcer les patrons à favoriser la formation
continue. La droite, en particulier, n’a pas voulu d’une régulation étatique trop dense.
Tout comme la chambre des cantons, celle du peuple a rejeté le projet d’un système
d’information et d’orientation gratuit. Le ministre de la formation, Johann Schneider-
Ammann, a rappelé qu’un tel système d’information existait déjà au niveau cantonal. En
ce qui concerne l’article sur la concurrence, les hautes écoles ont été écoutées. En
effet, la formation continue devra être offerte au prix du marché. Kathy Riklin (pdc, ZH)
a expliqué qu’une telle résolution permet de ne pas désavantager les universités et
hautes écoles vis-à-vis de la formation privée. Par ailleurs, un projet d’association de
lutte contre l’illettrisme n’a pas été incorporé à la loi. Au final, le Conseil national a
dessiné un cap encore plus libéral. 
Face aux divergences, le projet de loi sur la formation continue est retourné à la
chambre des cantons. Le Conseil des Etats a maintenu sa position. En effet, tout
comme le Conseil fédéral et sa Commission de la science, de la culture et de
l’éducation (CSEC-CE),  il estime que les employeurs doivent favoriser la formation
continue. Il maintient donc cette disposition dans la loi, à l’encontre de la volonté du
Conseil national. Au sujet de la question de la concurrence, le Conseil des Etats s’est
légèrement écarté de son homologue. Il considère que les offres publiques devront
être proposées au minimum au prix coûtant, alors que le Conseil national avait fixé le
prix du marché. Ces deux divergences ont ramené la loi sur la formation continue au
Conseil national. La chambre du peuple a finalement mis sous toit la loi sur la formation
continue. Par 119 voix contre 66, elle a décidé de suivre le Conseil des Etats. Ainsi, les
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employeurs devront favoriser la formation continue. Thomas Weibel (pvl, ZH) a précisé
que ces incitations étaient une obligation morale et non pas juridique, afin de
convaincre les indécis. La position de l’UDC et du PLR qui ne souhaitaient pas entraver
la loi avec des obligations morales n’a finalement pas été suivie. Au vote final, le Conseil
des Etats a accepté la loi fédérale sur la formation continue par 37 voix contre 6, alors
que le Conseil national l’a accepté par 147 voix contre 51. 40
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